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Koͤnig in
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Churfürſt
von Bran⸗
denburg
ſprechen
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DenckwuͤrdigeGeſchichte .

waͤren/ die auff gut Catholiſch aller Orten alle Chri⸗

ſten betraͤffen . An einen gewiſſen Ort waͤre das

Reich Chriſti N. T. nicht gebunden/ ſodaß man eben

ſagen muͤſte / hier oder da / nur hier iſt Chriſtus / nur

zu Roin / und ſo fort/ ſondern es wuͤrden viel kommen

von Morgen / von Abend ꝛc. GOtt ſehe die Perſon
nicht / viel weniger den Ort an / ſondern aus allerley
Volck ꝛc. Wo nur zwey oder drey verſammlet waͤ⸗

ren in Chriſti Namen / da ſey er mitten unter ihnen .
Die particulier - Kirche zu Rom koͤnne eben ſowol
von derHoͤllen⸗Pforten uͤberwaͤltiget werden/ als Je⸗
ruſalem und Antiochia / allwo die erſte Chriſten ge⸗

weſen. Endlich fragete der Nuncius , was dann

eigentlich Srůfelii Rath waͤre ? Dieſer antwortete /
es waͤre nichts rathſamers / als daß der Pabſt von

ſeiner Prætenſion und Gewaltuͤber die Kirche gaͤntz⸗
lich abſtuͤnde: Die bekehrte Heyden und die Koͤnige
auff Erden wuͤrden ihre Herrlichkeit in das himmli⸗

ſche Jeruſalem bringen . Apoc .2 1, 24. 26. Aber von

Paͤbſten und Cardinaͤlen waͤre allda nichts zu hoͤten.
Es waͤre dem Pabſt zu goͤnnen / wann er in der

Qualitaͤt eines Koͤnigs uͤber ſein Land dabeyerſchei
nen doͤrffte/ ſo ferne er in der Pofſeſſion der aͤuſſer⸗
lichen Jurisdiction wie andere Koͤnige in der Welt
waͤre. So / wie bißher/ koͤnte er vor GOtt nicht beſte⸗
hen/ zumalen mit Verfolgung der ſo genannten Ke⸗

er / dergleichen man bißhero aus Franckreich ver⸗

nommen . Bey dieſem Vorhalt hat der Nuncius

hoch betheuret / daß die Frantzoͤſiſchen Granſamkeiter
der Roͤmiſche Stuhldurchaus nicht gebilliget / und

vielmehr ſtets ſein Mißfallen darob gehabt : Freylich
laſſe ſich das Gewiſſen der Menſchen nicht zwingen .
Ein anders aber waͤre der Kirchen,⸗ Bannund Straf⸗
fe. Es hieſſe ja : Wann ein Engel vom Himmel
anders lehre/ der ſey verflucht . Alſo habe das Nicæ .

niſche Concilium die Arianer verdammt / und Bi⸗

ſchoͤffe ins Exilium getrieben . Stüfelius ſtellet
ihm aber entgegen / daß dieſes alles wider den Sinn
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und Antichrittianifmus von der Zeit an in vollen 1700 .
Schwang kommen . Wobey der Nuncius ſelbſt ge⸗
ſtanden / daß ungeachtet aller Schaͤrffe das Ariani
ſche Gifft in 300. Jahren doch nicht gedaͤmpffet wer⸗
den moͤgen; Dieſem aber beygefuͤget : Er haͤtte biß
daher mit Verwunderung vernommen / daß jetzo auch

die dutheraner einander umb der Pietaͤt willen ver⸗

folgeten / und habe man ihm alſo nichts vorzuwerf⸗
fen / wann in den vorigen Zeiten ein Excels in der

Kirchen⸗Diſciplin vorgegangen / da er im uͤbrigen
ſelbſt geſtehen muͤſſe/ daß das Inwendige des Men⸗

ſchen ſich nicht gewinnen laſſe / ohne durch Katio⸗

nes . Darauff Stükelius geantwortet : Es waͤre

ja ſo in der Welt / daß mancher auch ſeine exceptio⸗
nes ſtets herfuͤr ſuchte / ob er gleich unrecht haͤtte .
Wer Chriſtum und rechte Chriſten verfolget / meyne⸗
te gar / er thaͤte GOtt einen Dienſt daran ; Alle die

gottſelig leben wolten / muͤſten viel leyden/ doch wolte

er an deren Stelle nicht ſeyn / die andern Truͤbſal
machten . Undob gleichder weltlichen Obrigkeitdas
Rachſchwerdt anbefohlen waͤre üͤberdie / ſo da Boͤſes
thun im Buͤrgerlichen Leben / ſo waͤre es dannoch

auch ein gewiſſer Ausſpruch Chriſti / daß wer da nut

( verſtehe in Religions⸗Sachen und uͤber Theologi -
ſche Diſputen ) in das Gefaͤngnuͤß fuͤhre/ der werde

in das Gefaͤngnuͤß gehen / und ſo jemand mit dem

Schwerdt toͤdte / der muͤſſe mit dem Schwerdt ge⸗

toͤdtet werden / Apoe . 13 . 10 . Alſo per conſequens ,
wer auff allerhand Art verfolge / verjage und abſetze/
der habe nichts beſſers zu gewarten .

ley Maaß ihr meſſet / wird euch gemeſſen werden /
Matth . 7 . 2 . Er ſeilies Orts wuͤnſche einem jeden
Buſſe und Bekehrung zum Leben / wie auch Ruhe
und Friede und Wachſamkeit / indem der Richter
ſchon auff dem Wege ſey/ und anklopffe . Er koͤn⸗
ne mit dem Engel Apoc . 10 . 6. ſchweren / daß hin⸗

richts auffhalte . Woruͤber gleichwol der Nundius
und die Praxin Chriſti und der Apoſtel lieffe/ welche

der Menſchen Seelen geſuchet / aber niemand umb

einiger Concepte und Meynung willen verjaget
und verdammet / ſondern vieltnehr dafuͤr gewarnet .

Judam den Verraͤther / und die falſche Apoſtel / und

Simonem den Zauberer / und die ſieben Biſchoͤffe der

Gemeine in Aſia habe man bloß durch Ankuͤndigung
des Fluchs und der Goͤttlichen Straffe vom Verder⸗

ſche Patres gegen die Rrianer mit Gewalt nur ſo viel

ausgerichtet / daß wo hinwiederumb dieſe ſich hinter
ie Gewaltigen geſteckt/ und prædominiren koͤnnen/

ſie jene gleichfalls ausgetrieben und getoͤdtet. Durch

ſolche Proceduren waͤre in der Kirche Babeliſmus

Fosl Anfang des Januar . haben Se . Churfuͤrſtl .

S 14 nebſt Dero Frau Gemahlin Durchl .
und des Herrn Marggraf Albrechts Durchl .

ſich nach Oranienbaum erhoben / umb allda die ver⸗

witwete Princeſſin von Anhalt⸗Deſſau / gebohrne
Princeſſin von Orange , als Dero Frau Mutter

Schweſter / zu beſuchenz allwo ſich auch Se . Koͤn.

Maj . von Polen von der Leipziger Nenjahrs⸗Meſſe
eingefunden / und nachdem ſie ſich den 19 . 9. Jan .

daſelbſt mit Sr . Maj beſprochen / ſich wieder nach

ben zuruͤcke gezogen . Da hingegen die Nicæni -

ſeine Haͤnde auffgehoben / ſeuffzende : Zukomme dein
Reich ! Meine Augen warten auff den HErrn von

einer Morgenwache biß zur andern ! Und Srüle⸗
lius hat mit dieſen Worten Abſchied von ihm ge⸗

nommen : Selig ſind die Knechte / die auff ihren
HErrn warten .

Nach dieſem haben ſich Se . Koͤn . Maj . noch eine

ben und ſind den 23 . Mart . in der Stille nur mit
etlichen wenigen Perſonen zu Warſchau angelan⸗
get / allwo / wie die Sachen geſtellet geweſen / und

was ſie vor einen Lauff gewonnen / die Polniſche Ge⸗

ſchichte geben werden .

Chur⸗Brandenburgiſche Geſchichte .
Berlin zuruͤcke begeben. Den 23 . Jan . iſt die Ver⸗

lobung der Churfl . Princeſſin douyſe Dorotheen mit

des Erb⸗Printzen von Heſſen⸗Caſſel Durchl . mit groſ⸗
ſen Solennitaͤten geſchehen / wobey die Canonen um

die Stadt dreymal geloͤſet/ allerhand Freudenzeichen
gegeben/ und folglich den 28 . von allen Cantzeln pro⸗
elamirt worden / daß durch Goͤttliche Providentz
und Genehmhaltung der Churfl . und Koͤnigl . An⸗

verwandten die Eheverloͤbnuͤßzwiſchen Sr . Hochfl .
Durchl . Friedrichen Landgraf zu Heſſen Caſſel / und

Ny ' yy3 der

Mit welcher⸗

fort keine Zeit ſey / die die Zukunfft des gerechten Ge /

Zeitlang in Dero Saͤchſiſchen Landen auffgehalten /
im Monat Martio aber ſich wieder nach Polen erho ·
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1700 .

Vollzie⸗
hung des
getroffenen

der Churfuͤrſtl . Princeſſin / Louyſa Dorothea ,

Marggraͤfin zu Brandenb .waͤregeſchloſſen worden .

Bald darauff geſchahe die Vollziehung des wegen
der Stadt Elbingen / den 12 . 2. Decembr . des vo⸗

Bergleichs rigen Jahres mit der Cron Polen getroffenen Ver⸗
wegen El⸗

bingen .
gleichs : Welchen nachdem Se . Koͤnigl. Majeſt .
von Polen unterm dato Dreßden den 19 . Januar .

dieſes Jahres / mit Dero Unterſchrifft und beyge⸗
drucktem Reichs⸗Siegel conürmiret hatte / ſo iſt
der Biſchoff von Ermland ſampt den andern Com -

miſſarien der Republiq mit bey ſich habenden /

und Krafft des V. Artickels zum Unterpfand ver⸗

ſchriebenen Kleinodien den 3 r . 2 r . Januar . inglei⸗
chen der Chur⸗Brandenburgiſche Envoyẽ gegen A⸗

bend unter Loͤſung der Stuͤcke zu Elbingen angelan⸗

get . Folgenden Tags den r . Febr. wohnete der Bi⸗
ſchoff in der Pfarrkirche dem Gottesdienſt und Pro⸗

ceſſion bey . Nach gehaltener Tafel wolte man die

Beſichtigung und Auffzeichnung des Unterpfands

thun / allein es wurde bey zwey Stundendilpu⸗
tirt / bey welchem Theil es geſchehen ſollte / und

weil keiner zu dem andern kommen wollte/ ſo wurde

darzu ein beſonderes Hauß erwaͤhlet / und nach deſ⸗

ſen Vollziehung forderte der Biſchoff die Stadt ,

Schluͤſſel / die ihm aber geweigert / und ſolche von

dem General Major Brand dem Stadt⸗Præliden -

ten / von dem er ſie anfaͤnglich empfangen / zuge⸗

ſtellet worden . Hernach wolte der Biſchoff das

Pfand nicht eher außhaͤndigen / ehe und bevor die

Churfuͤrſtliche Garniſon außgezogen / weilen aber

der Churfuͤrſtliche Envoyẽ dargegen proteſtire⸗
te / ſo iſt endlich die Liefferung zur Helffte vergli⸗
chen / und weilen durch diß Diſputiren der A⸗

bend herbey gebracht worden / ſo hat der Biſchoff
vor dem Congreſs - Hauſe viele Fackeln anzuͤnden

laſſen : umb den Abzug der Voͤlcker anzuſehen :
Geſtalt dann damit erſtlich das Denhofiſche Re⸗

giment außgezogen / nach dieſem wurde dem Gene⸗

ral Major Brand das Unterpfand uͤberlieffert/ dem
marchitte gleich nach das zweite und dritte Regi⸗
ment / vor der Stadt hielten noch 100 . Churfuͤrſtl .
Reuter / welche den General conyoyirten . Womit

dann dieſe Stadt Elbingen wieder an Polen / und

die koſtbahre Moſtowitiſche Krone biß zur Außloͤ—

ſung in Chur⸗Brandenburgiſche Verwahrung kom⸗

men . Den zten haben die Polniſche Commiſla -

rien den Stadt⸗Rath auffs Rahthauß kornmen /

und/ naͤchſt angedroheter Straffe / die Ubergabe der

Stadt an Chur⸗Brandenb . ihme hefftig verwieſen /
worauff des Raths Abgeordnete mit den Herren
Commiſſarien biß umb 5. Uhr tractiret / und wei⸗

len die Stadt / umb bey ihren vorigen Gerechtſatnen
zu verbleiben / ſich erbothen / einen freywilligen Bey⸗

trag von 50000 . Ithl . in ſpecie anden 3000οο .

zu thun / ſo iſt hierauff ihre Entſchuldigung ange⸗

nominen und verglichen worden / ſie bey ihren Rech⸗
ten ungetraͤnckt dergeſtalten zu laſſen / daß die

Stadt / vor 200 . ins Kuͤnfftig 30 . Soldaten zu

Fuß und z0 . Reuter / und bey gefaͤhrlichen Laͤufften
2000 . Mann nebſt einem wohlerfahrnen Com -

mendanten halten / und der Stadt Præſidentoh⸗
ne aͤuſſerſte Noth und Exttemitaͤt die Stadt nicht

S0
uͤbergeben ſollte . Womit dann endlich dieſe

Sache ihre Endſchafft genommen / und die Com -

miſſarii wieder abgereyſet .

begaben/ dieſelbe zu bewillkommen / und gegen Abend

Chevaliers uber Magdeburg nach den Graͤnzenen
ab / des Herrn Landgrafens von Heſſen⸗Caſſel Hoch⸗
fuͤrſtl. Drl . ſampt Dero Hochfuͤrſtl. Comitat , auff
den Halberſtaͤttiſchen Graͤntzen zu empfangen / und

folgends durch die ChurfuͤrſtlicheLande biß Span⸗
dan zu deftayiren / woſelbſt Sie den 27 . Mayan ,
langten / dahin ſich ſo fort Se . Churfuͤrſtl . Drl .

wieder zuruͤck kehrten . Den 28 . geſchahe der Ein⸗
zug / als folgt : Se . Churfuͤrſtl . Durchl . fuhren
mit der Churfuͤrſtin / und Churfuͤrſtl . Princeſſin
gegen 3. Uhr Nachmittags auß dem St . Georgen
Thor mit 6. Caroſſen ; In der erſten war Seine

Churfuͤrſtl . Durchl . und Dero Fr . Gemahlin / in
der andern die vermaͤhlte Marggraͤfin und Chur⸗
fuͤrſtliche Princeſſin / in den vier uͤbrigen das Frau⸗
enzuinmmer ; Der Chur⸗Printz aber und die Marg /
grafen waren eine Stund vorher hinauß geritten /

des Weges nacher Schoͤnhauſen / woſelbſt des Land⸗

grafen Durchl . und Dero Suite das Mittagmahl
genommen 3 Se . Churfuͤrſtl . Durchl . hielten ei⸗

ne Zeitlang im Felde / wiewohl die Trouppes und

der gaͤntze Hof⸗Staat nach dem gemachten Pro —

ject vorhin in Ordnung geſtellet waren / ſo daß ſel⸗
bige in einer Linie ſtunden / in der Mitten die Ca .

nonen habende . Auff demm rechten Fluͤgel dieſer
Trouppen etwa zwwey oder dreyhundert Schritt da⸗

von hielten die Caroſſen / Hand⸗Pferde / der gantze

Hof⸗Staat und die Garde du corps zu Pferde in

ihrer gewoͤhnlichen Ordnung / auff dem lincken Fluͤ
gel hielten die Gens d ' armes Grands Muſquetaires,
und Schweitzer⸗Garde zu Fuſſe / welche ſich in zwey

Linien getheilet / worauff eine ſtarcke Compagnie
Frantzoͤſ . junger Geſellen / und 6 . Compagnien der⸗

gleichen Buͤrgerfchafft / und hiernaͤchſt die Buͤrger/
ſchaft außCoͤlln/ miteinerOom pagniejunger unver⸗

heuratheter Buͤrgerſchaftz die Buͤrgerſchaft auß Frie⸗
drichs Werder / derDorotheen / uñ Friedrichs/Stadt /

mit ihren behoͤrigenOfficiers gleichfalls in 2. Linien/
biß an das Thor auſſerhalb rangiret ; Ihr . Durchl ,
der Chur⸗Printz undMarggraf Philipp ſtelleten ſich
drauſſen als Oberſten fuͤr Ihre Regimenter / und

gruͤſſeten die Churaund Fuͤrſtlichen Herrſchafften /

die Berliniſche Buͤrgerſchafft ſtund aber en Plo⸗

tons auff den Creutz ⸗Gaſſen / und ein Theil der

Churfuͤrſtlichen Gardes und die Cadettes auff der

Stechbahn / und die Churfuͤrſtliche Granadiers

auff dem erſten Vorhof des Schloſſes . Der Einzug

an ſich ſelbſt geſchahe folgender geſtalt : Auf einen Hof⸗
Fourier und drey Hand⸗Pferde folgeten die Gen⸗

d ' armes , nach dieſen die Grands Muſquetaires
in zwey Compagnien beſtehende / hierauff eine

Churfuͤrſtliche Caroſſe mit ſechs Pferden / ſo die

nach ihrem Rang folgende etliche viertzig der Mini⸗

ſtres , Marggrafen / Chün Printzen / und Chur⸗
fuͤrſtliche Caroſſen / mit ſechs Pferden beſpannet /
anfuͤhrete / denen acht Landgraͤffliche/ alle ledig/ folg⸗
ten / zwantzig Marggraͤffliche / und vier undzwantzig

Churfuͤrſtliche Hand , Pferde / alle mit koͤſtlichen
Chabaraques und Decken / wurden durch einen

Chur⸗Brandenburgiſche. —
I

In dem folgenden Monat Najo ward das Beh . 1700
lagervorhoͤchſtgedachten Erb⸗Printzens von Heſſen⸗ Baglag
Caſſel Dunchl . und der Churfuͤrſtlichen Princeſſinſpstenß
vollzogen / und reyſete der Churfuͤrſtliche Schloß⸗ann Binn
Hauptmann Herr von Prinß / mit eintgen Hof, Eaſtkrul

Chmrfirſl.
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Churfuͤrftl . Bereiter gefuͤhret / und mit zwey Sat⸗

tel⸗Knechten beſchloſſen / worauff vierzehen Land⸗

graͤfl folgeten / mit einem Landgraͤfl. Stallmeiſter
voran . Hierauff ritten die beyde Vagen - Hoffmei⸗
ſter / dann zwey Zwerge mit vier und zwantzig Chur⸗
fuͤrſtl Pagen ; worunter zuletzt zwey Jagt ⸗und ſo
viel Kammer⸗Pagen / denen vier und zwantzig

Trompeter und zwey Paucker / in zwey Choren bla⸗

ſende/ und dieſenz woͤlff Landgraͤfl. Trompeter in der

Stille folgeten . Der Obriſt und Hof⸗Marſchal in

einem / und der Schloß⸗Hauptmann und Cerimo⸗

nienmeiſter im andern Gliede / fuͤhreten die Cheva⸗

liers , etliche ſechzig an der Zahl / worunter die Heſſi⸗
ſchen melirt waren / welche Trouppen der Ober⸗Cam⸗
merherr Graf von Wartenberg und General⸗Feld⸗
Marſchal Graf von Barfuß ſchloſſen ; worauff die

Herren Marggrafen Albrecht / Friedrich und Chri⸗
ſtian Ludwig Durchl . Durchl . Durchl . neben einan⸗

der / und naͤchſt denen Ihr . Durchl . Durchl . der

Chur⸗Printz und Marggraf Philipp Wilhelm den

Erb⸗Printzen als Braͤutigam in der Mitte fuͤhrende
ritten . Der Chur⸗Printzl . Ober⸗Hofmeiſter Graf
von Donan war hinter Sr . Durchl . dem Chur⸗
Printzen zur Seite ; Der Churfuͤrſtl . Stallmei⸗

ſter ritte fuͤr der Churfuͤrſtl . Caroſſe her/ hinter wel⸗

chem der Obriſt von der Schweizer - Garde du

Koſe , zwey Hauptleute / zwey Lieutenants mit dem

Faͤhnrich in der Peitten giengen / denen die Schwei⸗
zer in zwey Linien folgten / und zwiſchen denenſelben
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . in Dero Parade - Caroſſe
mit acht Pferden beſpannet / Se. Hochfuͤrſtl . Durchl .
den Herrn Land Grafen auff ihrer Rechten haben⸗
de / die Heyducken und Laquayen giengen auff beyden
Seiten der Caroſſe her / und die Heſſiſche Garde du

Corps folgte ſelbiger / hierauff fuhr Ihr . Durchl .
die Churfl . Fr . Gemahlin / ſampt der Churfl . Prin⸗
ceſſin / und der Fr . Landgraͤfin Durchl . au Eond ;
Sie ſelbſt nebſt des Marckgraf Philipp Wilhelms
Fr. Gemahlin ruͤcklings in der bordirten Braut⸗Ca⸗

roſſe / auch mit 8 . Pferden beſpannet . Die Churfl .
und Heſſiſche Heyducken / daquayen und Courreurs ,
jene mit Golde / dieſe mit Stllber reichlich bordiret

liefen auch umb dieſe Caroſſe / wie dann dieſelbe von

der in zweyen Linien gehenden Schweitzer⸗Garde biß
an die foͤrderſte Raͤder gleichmaͤſſig begleitet ward /

welche Garde waͤhrendem marchiten drey Spiel
hoͤren lleß. Die gantze Churfl . Garde du Corps
in 3. Compagnien / eine auff Braunen / die andere

auff Schimmeln / die dritte auff Rappen / kamen

darauff und wurden von dem General Major von
Tettau gefuͤhret; In der Churfl . bordirten Caroſſe
folgete die Landgraͤfl. Princeſſin / nebſt Dero Ober⸗
Hoffmeiſterin mit ſechs Pferden / vier andere Caroſ⸗
ſen waren mit beyderley Frauen⸗Zimmer beſeßzt/ und
fuhren darauff fuͤnffe der Landgröfl. Minittres Ca⸗
roſſen ledig . Hiernaͤchſt marchirte Sr . Durchl . des

Chur⸗Printzen Regiment zu Pferde / ingleichen Sr .
Durchl . Marckgraf Philipp Wilhelms / jedes in

zwey Elquadrons ; Nach dieſen die Garde zu Fuß/
die Chur⸗Printzliche Granadier / und deſſen Regt⸗
ment / wie auch das Marckgraͤfl . Regiment mit fei⸗
nen Granadiers / welche alle in ſchoͤner neuer Mon⸗
tirung waren / und die Tettaniſche Hoff⸗Staat⸗Dra⸗
goner / ſo auff dem Lincken Fluͤgel/ biß alle Milice
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und Grands Mutquetaires ſtelleten ſich an die ſo,
genannte breite Straſſe in Parade , die gantze Equi
page aber zog ab / quer uͤber den aͤuſſerſten Schloß ⸗
Platz / die Chur⸗und Fuͤrſtl. Herrſchafft ſtiege an

der groſſen oder Schnecken⸗Stiege ab / und fuͤhrete
die frembde Herrſchafft in die fuͤr ſelbige bereitete Ge⸗
mächer / auß welchen Sie die das Schloß vorbey
paſlirende Milice anſahe / und gaben alle rouppes
nach geendigten Cerimonien 3. mal Salve .

Denen Geſandten waren von Sr . Churfl . Durchl .
zwey bequeme lLogimenter / an der langen Bruͤcken
beſtellet / woſelbſt Sie ohne Rang dem Einzug zuſa⸗
hen. Die Stuͤcke wurden bey dem Einzug umb die

Stadt drey mal geloͤſet/ dergeſtalt / daß ſo bald

Se . Churfuͤrſtl. Durchl nach geſchehener reception
der frembden Herrſchafft mit ihren Caroſſen ſich den

Trouppen naͤherten/ mit den r2. Stuͤcken / ſo in der

Linie ſtunden / zu feuern angefangen worden / denen

die von dem Walle der Spandauiſchen Bollwercken

geantwortet / und die uͤbrige mit Feuer⸗Marchen
continuiret . Das andere mal geſchahe ſolches / wie
Se Churfl. Drl. bey der Linie vorbey waren / und das

dritte mal / wie Sie das S. Georgen Thor pallitten /
da allemal die Feld⸗Stuͤcke im feuern den Anfang
gemacht / und ſchloſſen die Canonen auff denen auff
der Spree naͤchſt den neuen Bruͤcke liegenden Churfl .
Galeen und Schiffen .

Die Abendmahlfeit ward in denn Oranten⸗Saal /
an einer langen Tafel gehalten / da die Hochfuͤrſtl .
Braut und der Braͤutigam in der Mitten / und

demnechſt des Herrn Landgrafen und der Fr . Land⸗

graͤfin Durchl . Drl . ingleichen Se Churfl . Drl .
und Ihr . Durchl . die Churfuͤrſtin ſich befunden :
An der rechtenSeitender Tafel ſaſſen Ihr. Durchl.
der Chlür⸗Printz / und Marckgraf Philtpps Durchl .
an der Lincken der Fr. Marckgraͤfin und Heſſiſchen
Princeſſin Durchl . Durchl . und unten zur Rechten

Marggraf Albrechtens / zur Lincken aber Chriſtian
Ludwigs Drl. Drl. darzwiſchen der Vorſchneider ſein
Ampt verrichtet . In einem Neben⸗Zimmer auff
einer Seite des Saals / wurden 3. Tafeln mit Churf .
und Landgraͤfl. Miniſtres und Cavaliers , an der

andern Seite deſſelben 2. Tafein mit Frauen⸗Zim⸗
mer / und in deſſen Vorgemach eine Tafel mit Raͤh⸗
ten und Otticiers geſpeiſet / die niedere Bedienten
wurden in der Geheimen Cantzeley / Hoff⸗Kammer
und dergleichen Zimmer bewirthet / und ſtunden 18 .

Canonen auff der Stech⸗Bahn / worauff die Ge⸗

ſundheiten mit drey oder ſechs Schuͤſſen / wann

zwey zugleich truncken / gefeuert worden . Den 29 . 1
und 30 . Sonnabends und Sonntags / wurde auff
gletche Weiſe Mittags und Abends an eben den
Orten geſpeiſet / auſſer daß den Pfingſtag zu Mitta⸗

ge keine Geſundheiten geſchoſſen worden . Des
Montags ward zu Mittags keine offene Tafel gehal⸗
ten / der Hr . Land⸗Graf und Erb⸗Printz aber ſpeiſten
bey Sr. Churfuͤrſtl . Durchl in deſſen rerirade , und
die Ir Landgraͤfin ſampt Dero Princeſſint / ſbeiſeten
bey Ihr . Drl . der Churfuͤrſtin: Worauff die Orl.
Braut in Gegenwart Ihr . Durchl . der Churfuͤr⸗
ſtin zur Trauung gekleidet wurde . Die Trauungs⸗
Solenniiaͤt ward in dem groſſen Saal utnb 9. Uht
Abends angefangen / und zwar / nachdem die Pau⸗

abmarſchiret war / ſtehenblieben ; Die Gens d ' armes cken und Trompeten in wey Choͤren drey mal dou⸗
ehte
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chiret / kam das Cortegio auß des Erb⸗Printzen

Zimmer / wohin der Hoff ſich vorhin verfuͤget: Se .

Durchl . wurden in einem Spaniſchen Kleide von

filbernem Stoff und Mantel / durch Ihr . Durchl .

den Chur - Printz / und Herrn Marckgraf Philipp

Wilhelm begleitet / mit zwey vorgehenden Marſcha⸗
len / mit verguͤldeten Staͤben / in gedachtem groſſen
Saal / unter Paucken⸗ und Trompeten ⸗Schall ge⸗

fuͤhret; Und darauff nach auch dreymaligen Pau⸗
cken⸗ und Trompeten⸗Klang die Braut / in einem

gleichmaͤſſgen ſilbernen Stoff und einer mit Dia⸗

manten und groſſen Perlen auff den Spitzen auff

dreymal hundert tauſend Reichsthaler geſchäͤtzeten
offenen Crone / ohne die vor der Bruſt / und an

dem Habit en aggraffe tragenden koſtbahren Dia -

manten / und einer Schnur Perlen / deren zwantzig
Stuͤck / ſo bey ſechzig tauſend Rthl . gekoſtet / von Sr .

Durchl . dem Herrn Landgrafen zur Rechten / und

Sr . Churfuͤrſtl Durchl . zur Lincken hinter zween

Marſchallen ebenertnaſſen wie der Braͤutigam ge⸗

Marggraͤfin und Landgraͤfl. Princeſſin / auch uͤbri⸗
gem Franenzimmer begleitet / da 6 . Kammer⸗Fraͤul .

den Schweif getragen / der Saal war mit 30 . Iu -

ſtres auff Geridons , jeder mit 11 . weiſſen Waxs⸗/

lichtern beſtecket / nebſt andern Lichtern iumiairet /
und der gantze Boden durch und durch mit Tuͤrcki⸗

ſchen Tapeten beleget/ andem Ende gegen uͤber / wo

die Herrſchafften hinein getretten / war eine Balu -

ſtrade zwey Tritte hoch gemacht/ worauff der Braͤu⸗

tigam in der Mitten / die uͤbrige nach ihrem Rang

zu Ihren Seiten unter einemroth⸗Sammeten Him⸗
mel ſaſſen : Der Churfl . Hofprediger Herr Urlinus ,

ſo gegen uͤber ſtund in der Mitte des Saals / hielt die

Tran⸗Predigt aus dem J. Cap . 16 . vers des Buchs

Ruß / da ſolche geendiget / wurden Braut und Braͤu⸗

tigam wie vorhin begleitet / und fuͤr den Prediger ge⸗

ſtellet der die Traunng und Einſegnung verrichtet .
So bald die Ringe gewechſelt / wurden die Canonen

dreymal umb die Stadt geloͤſet / und die Herrſchafft

Beſchreibung

fuͤhret/ und von der Ir . Landgraͤfin/ Churfuͤrſtin /

die Churfuͤrſtl . aber in Gold angerichtet/ und ein je,
der herrlich bewirthet / das Cutlet in dem groſſen
Saal war mit zwey ſilbernen Cuivans und einem

verguͤldeten in der Mitten / deren jeder faſt eine Ohm
hielte / mit dem Churfl . Wapen en platte , vor einem

jeden à proportion zugehoͤrigen Aquiere mit meh⸗
rern kleinen dergleichen / und 20 . theils ſehr groſſen
meiſtens verguͤldeten Lavoirs flaccon und Pocalen
beſetzet / biß oben an die Decke des Saals .

Kurtz vor der Copulation beſchenckten S. Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . Se . Durchl . den Erb- Printzen von

Heſſen mit einem Hut und weiſſen Feder / woran

eine Aggraffe war mit drey Diamanten / ſo auff
12000 . Ithlr . geſchaͤtzet worden ; Dienſtags Mor⸗

gens ſandte die Fran Landgraͤfin in der Braut Zim⸗
mer zwey groſſe ſilberne Spiegel / und zwey derglei⸗

chen Tiſche / vier Sueridons nebſt ſechs groſſen Bla⸗
dens⸗Brandruthen / Zangen und Schauffeln zum

Herde / alles Silber . Andern Tags ward wieder —

umb wie geſtern Mittags en particulier geſpeiſet/
nur daß der Heſſiſche General⸗Lieuten . Spiegel und

der Ober⸗Marſchal Kettler bey Sr . Churfuͤrſtl.
Durchl . mit zur Tafel geweſen / nachdem Vormit ,

tags alle Collegia en corps den neuen Eheleuten
Gluͤck gewuͤnſchet hatten / und ein Ballet oder Ope—
ra paſtorale gehalten / wo denen Geſandten gleich⸗
falls eine Banck alligniret / wie ſie dann auch ſaͤmt⸗
lich zu der Wirthſchafft geladen geweſen . Dien⸗

ſtags den t . Junii Abends ward die Opera Telta

Himenæi auch in Italiaͤniſcher Sprache geſungen/
und darunter unterſchiedliche Ballets getantzet / und

zum Sujet hatte die Vermaͤhlung Eimenri mit

Claris , ein bey ſolcher Gelegenheit ſich ſchickendes
Paſtorale . Mitwochs ward gegen Abend die

Wirthſchafft gehalten / da ein jeder nach Belleben

ſich maſquirte / und die Cavaliers in Sr . Churfl .
Durchl, . die Dames aber in Ihr . Durchl . der Chur⸗
fuͤrſtin Antechambre ſich verſammlet / woſelbſt auch

die Herren Hertzoge zu Mecklenburg und Holſtein /
auſſer denen Churfl . und Heſſiſchen Herrſchafften /

Chur⸗Brandenburgiſchel—

retirirte ſich gegen 10 . Uhr in ihr Zimmer / welchem

nach die Baluſtrade und Geruͤſte/ worauff eine groſ⸗

ſe Menge Zuſchauer geſtanden / aus dieſem Saal

weg geraumet / und die HerrſchafftlicheTafel daſelbſt

bereitet worden / woran dieſelbe in vorgemeldter Ord⸗
nung ſich umb 1 r . Uhr geſetzet / und gegen 2. Uhr
nach Mitternacht wieder auffgeſtanden / ſich ein we⸗

nig in der Frau Landgraͤfin Zimmer retiriret / biß die

Tafel weg geraͤumet / und hernach wieder gekom⸗
men / da die Braut / Dero auch dieſen Tantz uͤber

ſechs Kammer⸗Fraͤulein den Schweiff trugen / mit

vortantzenden zwey Marſchalen / und zwoͤlff von

Kammerherren / Generals und Obriſten getragenen

Fackeln / und Dero gleich zwoͤlff folgeten / mit dem

Braͤutigam / nachmals mit des Herrn Landgrafen
Durchl . Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . dem Chur⸗Prin⸗
tzen / und den drey Herren Marggrafen Durchl .
Durchl . Durchl . den bey Fuͤrſtl. Beylagern gewoͤhn⸗
lichen Tantz gehalten / woruͤber der Tag wieder ange⸗

brochen / und die Durchl . Geſellſchafft gegen 4 . Uhr
Morgens geſchieden/ nachdem die Braut und Braͤu⸗

das Loß zogen/ wie ſie bey der Tafel ſizen ſolten/ derer
jedem auch ein Frauenzimmer zugeſellet worden ; die

Haupt⸗Tafel war uͤberall doppelt / oben breit mit ei⸗

ner Rundung / und endigte ſich unten mit einer

Spitze / ſo lang / daß bey 60 . Perſonen dabey geſeſ⸗

ſen/ an der inwendigen Seite waren groſſe Spiegel
und Illuminationes , inwendig aber auff dem Bo⸗

den zwiſchen dieſer Tafel wie ein Garten angeleget /
ſo ſich alles in den Spiegeln nebſt denen auswendig

herumb ſitzenden Perſonen præſentitte . Nach ge⸗

haltener Tafel ward getantzet / und verzog ſichs biß
nach Mitternacht . Den 2. Jun . wurde wiederumb

wie ſonſten oͤffentlich geſpeiſet / der nenvermaͤhlten
Frau Landgraͤfin Schweiff / ſo bey der Trauung und

dem Tantz von 6. Kammer⸗Fraͤulein getragen / wur /
de nach der Hand durch ihre zween in blau Sam⸗

mete mit Gold bordirte und dergleichen Maͤntel ge⸗

kleidete Pagen getragen .

Nach dem Eſſen wurden in dem Hetz⸗Garten ein

Aur⸗Ochſe / drey groſſe Baͤren / vier wilde Schwei⸗

tigam in ihr Zimmer begleitet worden . Uber Ta⸗

fel wurden die Geſundheiten mit 3 .à 6 . Schuͤſſen
wie ſonſten jedesmal gefeuert / und wurden auſſer der

Churfuͤrſtl .Tafel 9. biß 1c . Tafeln / alle in Silber /

ne / unterſchiedliche Woͤlffe / wie auch ein Pferd/ und
ein kleiner Buͤffel Ochſe gehetzet. Des Abends dar⸗
auff ward in der ſo genannten Kuͤchen ⸗Stuben ge⸗
pelet / da durch Nachinen4 . Tafeln mi Speſſo

——0 —. —
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nach einandervonoben herunter kamen / und wie⸗

derumb in den Boden verſuncken / mit der Letzlen

kam eine Schuͤſſel herunter / worauß / wie ſelbige

entdecket / zwey Tauben geflogen / und darauß der

Hof ⸗Narr auch hernach guckete . Nach der Tafel
wurde naͤchſt dem Friedrichs / Werdertſchen Wall ein

ſchoͤnes Feuer⸗ Werck gehalten / und nebſt den Nah⸗

men der Vermaͤhlten : Conjungit cognatus amor
Fridr . Landęr Haſſiæ , & Lovis . Doroth . Soph .
Brandenb . zwiſchen zweyen dahin ſich buͤckenden
Palmen⸗Baͤumen / unterſchiedliche Devilen , auch

ein Schiff mit der Auff Schrifft : Coptis aſtra

( avent Ventis date vela ſecundis , in weiß - und
blauem Feuer præſentiret / ohne diehaͤuffige Kaque⸗
ten und Waſſer⸗Kugeln / welche allezeit ihre unter⸗

ſchiedliche Feuer hatten und harte Schlaͤge thaten .
Am Freytage fuhr die Durchl . Geſellſchafft nacher

Oranienburg / woſelbſt gegen Abend eine achteckig⸗
te Huͤtte / nach der Bau⸗Kunſt mit Saͤulen und

Geſims von gruͤnem Laub⸗Werck gemachet ward /

oben auff den Ecken waren 8. Laternen von Papier
mit Oel angeſtrichen / worin groſſe Lampen brenne⸗

ten / dergleichen glaͤſerne Lampen auch inwendig

umb das Geſims und umb die gantze Huͤtte geſtel⸗
let/ und angehencket / folglich aber umb die Ecken⸗

deren in allem vier⸗und zwantzig / Leuchter / wo auff

jedem noch rr . Waxs⸗Lichter an Gold / und Silbern /

Zuͤndeln/ jeder mit 3. Waſſer⸗Glaß⸗Kugeln/ ab⸗

geſetzt herunter hiengen . Dieſe Huͤtte hatte vier

Neben⸗Quartier ſo gleichfalls mit Lampen behen⸗

get waren : Der Eingang war von Orange und
Citronen⸗Baͤumen beſtellet / darzwiſchen die Garde ,

gegen uͤber eine artige Cascade ſtunde / welche all⸗

gemach in die Hoͤhe gerichtet war / da daß Waffer
durch eine groſſe Urna herfuͤr rauſchete / zwiſchen
den Waſſer⸗Goͤttern Peleus und Thetis , ſo dabey
ſaſſen / und ſich darauff lehnend / den Sieg der Lie⸗

be in Teutſchen wolgemachten Verſen beſungen /
und war dieſe Grotte mit allerhand Steinen und

Eiß⸗Schiebeln belegt / und darzwiſchen mit vielen

Lalnpen beſetzt / auch von einer Spiegel⸗Wand
bedecket / welche nach gegebenem Zeichen durch

Machinen allgemach dafuͤr auffgezogen ward .

Dieſe Grotte aber hatte J . Groſſe und ſo viel kleine

Seiten / auff dieſen unterſchiedliche Deviſen von

Cupido , auff jenen aber auch unterſchiedliche Hi⸗
ſtorien von den Goͤttern/ ſo ſich ſelbſt verliebet / ge⸗

machet / und folgende Ialeriptionen zuſehen waren :

Uber der Erſten : Je dompte tout . Je les forme

comme je veux . Rien ne m eſt impenetre -
ble . Je rend tout egal ; Und uͤber der Letzten:
L ' amour me btaſe tout , je glace la leythie &

je me ſens brulẽ par Ies yeux d orthie . Mars qui
voit tout trembler , tout plier ſous ſes armes

encharmé par l amour rend hommage àſes

charmes pour voir endimion j abandonne les

Dieux un berger que l ' on aime , eſt plus cher

que les Dieux , Neptune 8adou , cit malgrẽ
ſon flot à mes pour aimer Amphitride & pour
en faire aimer . Von den vielen Lampen / deren

etliche roοο . geweſen/ ſo dahinter uͤber einander ge⸗

ſetzet / wie auch an dieſer gruͤnen Huͤtten / denen Sei⸗

ten⸗Quartieren / auff der Gallerie des Hoff⸗Gar⸗
tens / worin ſolches alles an einer ohne dem da lie⸗

genden konteine angeordnet worden / war dieſe Ge⸗

gend voͤllig erleuchtet . Auſſerhalb des Eingangs
ptæſentirte ſich eine ſichere Hiſtorie mit der Uber⸗

ſchrifft : Le triumphe delꝰ amour : In der Huͤt⸗
te aber ſpeiſeten die Durchl . Herrſchafften / ( weil
des Mittags vorher der Herr von Gruwkau mit

der Fraͤulein Chevaliere gleichfalls verehliget
worden / ) in ſolcher Ordnung / daß der Herr Land⸗

graf und die Fr . Landgraͤfin in der Mitte und auff
deren Seite die Braut / Se . Churfl . Durchl des

Erb⸗Printzens Drl . der Chur⸗Printzen Durchl . die

Fr . Marggraͤfin / Marggr . Chriſtian Ludwig / der

Herr Hertzog von Mecklenburg / der Ober⸗Mar⸗

ſchal Ketteler ; Und auff der Fr . Landgraͤfin Seite

der Braͤutigam / Ihr . Durchl . die Chur⸗Fuͤrſtin/ die

FIr Erb⸗Princeſſin / der Herr Marggraf Philipp
Wilhelm / die Heſſiſche Princeſſin / Hr . Marggraf
Albrecht Friedrich / General - Lieutenant Spiegel
und Tettau geſeſſen an einer Tafel / in Form eines

halben Monds . Sonntags am 6. Junii haben die

Chur⸗und Fuͤrſtl. Herrſchafften zweymal in dem

Dom dem Gottesdienſt beygewohnet / zu Mittage
offentlich geſpeiſet / und gegen Abend nach Luͤtzenburg
Sich begeben/ woſelbſt wiederum elne ſchoͤne Opera
in Italiaͤniſcher Sprache geſungen / und darunter

unterſchiedliche Balet getantzet worden . Es ward

auch ein von Sr . Durchl . Marggraf Philipp Wil /
helm unvermuhtlich angeſchafftes kleines Feuerwerck
ptæſentiret / und alle anweſende Herrſchafften / Ca -

valiers und Dames an einer in Piramide geordne⸗
ten Tafel / etliche 60 . geſpeiſet / und ohne Rang ge⸗

noͤhtiget worden : Dieſe Tafel war eine groſſe runde

Machine ,ſo dermaſſen das gantze Zimmer einnahm /
daß nur Raum fuͤr Auffwaͤrter uͤbrig blieb/ auff der
Mitte ſtund eine andere runde Tafel / hohl in der

Mitten / worin 12 . Perſonen ſo placiret worden /
daß dieſelbe den Ruͤcken einander zuwendeten / und

die Geſichter außwerts gegen die an der Unter⸗Tafel
ſitzende/ welche alle uͤbrige Gaͤſte en rond beſetzet hat⸗
ten / wendeten ; Gegen der Thuͤre dieſes Gemachs /
war eine Oeffnung in dieſer unterſten Tafel / und

eine Treppe zu der Oberſten / an welcher Se . Chur⸗
Fuͤrſtl. Durchl . und des Herr Landgrafen Drl . mit

andern welirten Herrn und Damues , die juͤngere
Herrſchafften aber waren an der unterſten Tafel :
Dieſe Geſellſchafft kam gegen Morgen wieder nach
Berlin / und weil Sie ſich ſehr ermuͤdet / ward
Montags in der Reticade geſpeiſet / und der Auff⸗
bruch biß auff den Dienſtag verſchoben / da derſelbe
nach Mittag offentlich nacher Potsdam ſolte vor⸗

genommen werden . Nachdem aber die Herrſchafft
publiq geſpeiſet / und die Geſundheiten gefeuret wor⸗

den / iſt auff Begehren der Landgraͤfl . Herrſchafft /
zumalen da das Wetter gar ſchlecht geweſen / die

Milice und Buͤrgerſchafft oontramandiret / gleich⸗
wol die Canonen rund umb die Stadt dreymal ge⸗

loͤſet / und die Abreiſe vorgenommen worden / und

ward die Durchl . Herrſchafft / und Dero gantze
Suite , in denen Churfl . Landen aller Orten wieder
wie vor empfangen und dletrayiret .

Den 29 . Jun . geſchahe der Einzung zu Caſſel und inzug zn

verſammleten ſich Abends umb 8. Uhr die ſaͤmptlt⸗ Caſſel

che hohe Herrſchafften in einem praͤchtigen Luſt⸗
Hauſſe / ſo eine Viertel Stunde von Caſſel an der

Fulda ſtehet / und ſpeiſeten darin / unter einer liebli⸗

Theatri Europæi XV . Theil. 3³ 35 chen
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1700 , ſchen Muſtc / nebſt Trompeten und Paucken ⸗Schall /

biß umb Mitternacht . Vor und neben beſagtem
Luſt⸗Hauſſe ſtunden die zum Feuerwercke gehoͤrige
Machinen / und waren auff deſſen rechter Seite 36 .
Canonen ; auff der Lincken 18 . gepflantzet . Umb

das gantze Luſt⸗Hauß herumb ſtunden Soldaten /

deren ein jeder eine brennende Fackel in der Haud
hielt / und macheten damit ihre Exercitia derge⸗
ſtalt / daß ſie allezeit der hohen Herrſchafft Namen

kuͤnſtlich vorſtelleten / auch gaben ſie etliche mahl
dabey Salves . Hernach ward das Feuerwerck an⸗

gezuͤndet / und alles grobe Geſchuͤtz dreymal loß ge⸗

brannt ; Da man dann ebenfalls zu Caſſel auff
dem Wall drey mahl mit den Canonen geantwor⸗
tet / und uͤber 1000 . Kaqueten / Waſſer⸗Kugeln
und dergleichen angezuͤndet / welches in Beyſeyn
vieler 1000 . Zuſchauer biß nach Mitternacht ge⸗

waͤhret . Den 1. Jul . ſind Se . Hoch⸗Fuͤrſt. Drl .

der Herr Langraf zu Heſſen⸗Darmſtatt wieder von

dannen abgereyſet / welchem Se . Hoch⸗Fuͤrſtl. Drl .

der Herr Landgraf von Heſſen⸗Caſſel / das Geleite

biß nach Kirchhain gaben / allwo bey dem Einzug
und Abſchied die Stuͤcke umb die Veſtung herumb
etliche mahl abgefeuert worden .

Churfürſt. Die von Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . fundirte A-

nale Kcn . cademie der Kuͤnſte und Mechantſchen Wiſſen⸗
demie von ſchafften / legte nuninehr ihr erſtes Jahr vergnuͤg⸗
Mechani lich zuruͤcke / nachdem man nicht wenige gedeyli⸗

che Eflecten davon geſpuͤhret / und ward den 2r .

Aug. dieſes Jahres Herr Auguſtin Terweſten ,

ein Mann / der mit einem beſondern Fleiß und Dex .

teritaͤt zu Einrichtung der Academie behuͤlfflich
geweſen / und die benoͤthigte Reglemens , Ord⸗

nungen und Geſete / wornach ſo wol die Lehrer als

Lernende ſich zu achten haͤtten/ verfertiget / zum an⸗

dern Directore derſelben erwaͤhlet : Von welcher
Errichtung / weil ſie bey dem vorigen Jahre uͤber⸗

gangen worden / indem die Chur⸗Brandenburgi⸗

ſche Geſchichten deſſelben Jahres ohne des ſehr an⸗

gewachſen / dieſes Orts mit wenigem zuberichten
ſtehet / daß ſelbige zwar ſchon An . 1696 . ihren An⸗

fang genommen / jedoch aber erſt in dem vorigen
Jahre 1699 . mit Privilegiisund einem zureichen⸗
dem keglement verſehen worden ; Und weil das

Abſehen dieſer Academie vornemlich auff die Bau⸗

Mahler⸗VBildhauer⸗Kunſt gerichtet / Se . Chur⸗
fuͤrſtliche Durchl . auch dieſe Wiſſenſchafften in De⸗

ro Landen in Auffnehmen gebracht wiſſen wollen /

ſo haben Dieſelbe gleich Anfangs unterſchiedene Ab⸗

guͤſſe der beſten / ſo wol Griechiſch⸗als Roͤmiſcher
alten Statuen auß Rom und anderwerts bringen
laſſen / auch darauff eine gantze Seite uͤber dem in

der Dorotheen⸗Stadt neuerbaueten Marſtall darzu

gewidmet / wohin jetztgemeldte Statuen auffgeſtel⸗
let / auch viele neben einander liegende Zimmer und

Galerien zu den Academiſchen Verſammlungen /

und andern darinn vorkommenden Verrichtungen
verfertiget worden . Das Keglement , ſo zu dieſem
Ende unter Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Hohem Na⸗

men abgefaſſet worden / verhaͤlt ſich folgender maſ⸗
ſen :

Wir Friedrich der Dritte ꝛc. ꝛc. haben zu meh⸗
rer Etablirung und deſto nuͤßzlicher Fortpflantzung/
aller Kuͤnſte und Wiſſenſchafften / in allen Unſern

Landen / in Unſern hiefigen Teſidencen , eine
Kunſt⸗Academie , zum Auffnehmen / der Mahler⸗
Bildhauer⸗ und Architectur - Kunſt / auffrichten
wollenz wovon wir dieſes Reglement und noͤthi
ge Eintheilung vorher gehen laſſen / darnach ſich
ſo wol die Lehrer / Director , Kectores und ſaͤmint ,
liche Mitglieder / als die Lernende und Scholaren
ſchuldigſt zuachtenhaͤtten .

1. Beſtellen demnach hierzu den verordneten
Protectorem , und deſſen Subſtitutum , welcher
unter der Ober⸗Auffſicht des gemeldten Protecto .
ris der Academie Auffnehmen und Beſtes fleiſ⸗
ſig beobachten / uͤber die allbereits gemachte / oder
noch zu machende Ordnungen fleiſſig halten / auch
dahin ſehen ſoll / daß alles wol und ordentlich zuge⸗
he/ und der / bey der Eundation abgezielte Zweck /

erreichet werde .
2 . Hierauff folget der Director , welcher ohne

Special Befehl oder Verordnung / keine Neuerung
machen / ſondern ſich bemuͤhen ſoll / daß die neben
ihme ſtehende Reckores , Profeſſores und Adjun -
dtu ihre zur Information gewidmete Stunden
gebuͤhrlich abwarten / auch treu und fleiſſig / jegli⸗
cherin ſeiner Profeſſion , lehren moͤge/ auch ſol
er Sorge tragen / daß die Einnahm und Außgab⸗
Rechnungen / durch den dazu beſtellten Caffirer /
richtig gefuͤhret/ ohne ſein Wiſſen nichts außgezah⸗
let / ſondern alles von ihm unterſchrieben und be⸗

dungen / die Privilegia und Freyheiten von ihm
unterzeichnet / Zeichen vor die jenige / ſo die Aca -
demie frequentiren / außgetheilet / die Modellan .
geſchaffet und unterhalten / und was ſonſt zur Ver⸗
beſſerung und Nutzen der Academie gereichen koͤnn
te / bey Zeiten angegeben / item , die gewoͤhnliche
Wochen⸗Conferenzien zum Nutzen der Studiten
den befoͤrdert / auch zu Hebung oder Beylegung
vorfallender Differentien ( welches durch die Plu⸗

ralitaͤt der Stimmen amfuͤglichſtengeſchehen kan)
aller Fleiß angewendet / folgends eine groſſeZuſam⸗
menkunfft aller Academiſchen Mitglieder auff den
1. Juſii angeſtellet / deßhalb die Zimmer außgezie⸗
ret / dabey nach geſchehener Cenlurirung der geſeßte
Preiß außgetheilet / und die vacante Aemter beſe,
zet werden . Und wollen wir ins Kuͤnfftige des

rectoris Ampt / außerheblichen Urſachen / von Jahr
zu Jahr / unter denen vier Kectoren Abwechslungs
Weiß verwaltet wiſſen / es waͤre dann / daß es Uns
auff der Academie unterthaͤnigſtes Vorſtellen ge⸗

faͤllig waͤre / jemand dieſe Wuͤrde auff laͤnger zu

laſſen / und ſoll der 8. Julii zum Wahltag gehalten
werden .

3. Nach dieſem / ſoll ein Kunſt erfahrnerMann
das Academiſche Decanus - Ampt fuͤhren/ die A⸗

cademiſche Siegel bewahren / alleFreyheiten und A⸗

ca mit unterzeichnen / und ſoll ſelbiger ſchon Dire .

ctor geweſen ſeyn / ehe und bevor er zudieſer Di⸗
gnitaͤtgelanget .

4 . Sollen vier Rectores ſeyn / die Monatlich
das Modell ſtellen / und die Woche zweymal / als

des Mittwochs und Freytags / Abends von 5. biß / .

Uhr / nach dem Leben zu zeichnen / unterweiſen / die

Lernenden dabey muͤndlich intormiren / in den Ge⸗
waͤndern / Antiquitaͤten und lebendigen Modellen

corrigiren / auch ehe das Jahr verfloſſen / eine ſolche
Zeichnung ( nemlich von reicher Invention hinter/

laffen /
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laſſen / welche wuͤrdig / von denen Clatlen nachzu⸗

zeichnen / und in Kupffer geſtochen zu werden / alſo
daß alle Jahr gewiſſe Sachen zu Unſerm Andencken

koͤnnen in Druck befoͤrdertwerden . Zn ſolcher Ke⸗

ctorat . Stelle ſoll niemand admittirt werden / er

habe denn zuvor ſeine Ca pacitaͤt durch eine abgeleg⸗
te Probe im Zeichnen gezeiget / und wann ſolche durch

einhellige Einſtimmung der gantzen Academie ca -
pable befunden / angenommen und introduci -

ret werden .

5. Muͤſſen Profeflores ertvaͤhlet twerden/ welche
die Architectur , Geometrie , Perſpective und

Anatomie an einem gewiſſen Tag in der Wo ,

chen dociren .

6 . Die vorgedachte Rectores ſollen jeder ſeinen
Adjunctum haben / welcher unterdeſſen bey denen
Claſſen unterweiſe / in Abweſenheit des Rectotis

aber ſoll der Adjunctus ſeine Vices vertretten / das

Modell ſtellen / und deßhalb mit des Rectoris Au -

torĩ taͤt verſehen ſeyn. Aus dieſen vier Adjunctis
ſoll bey Abgang eines Rectoris , wann er geſchickt
gnug darzu befunden / die Stelle beſetzet werden ; es

kan aber auch ein vortrefflicher Kuͤnſtler / der etwan

moͤchte beruffen werden / ſo gleich zum Rectorat ge⸗

laſſen werden / wann er gleich vorhero kein Adjun -
ctus geweſen . Noch werden erfordert zwey Extra⸗

ordinair - Adjuncti , die wochentlich zweymal in der

erſten Caſſe inform ren / nemlich den Dienſtag und

Donnerſtag von 2. biß 4. Uhr / dieſer ſoll bey vor⸗

fallender Vacanz am erſten gedacht werden .

7. Der Academiſche Secretarius ſoll allen Ver⸗

ſammlungen beywohnen / das Protocoll halten / die

Acta , Privilegia , Atteſtata , und andere Schriff⸗
ten / welche zur Academie gehoͤren / auffheben / die

Academiſche Patenta und Introductions . Schei⸗
ne / ingleichem die Annehmungen und Beſtallungs⸗
Brieffe der Officianten / Academiſten / und uͤbriger
zur Unterweiſung recipirter Jugend / verfertigen /
und auff des Directoris Befehl expediren .

8. Der Caſſirer ſoll die zum Behuff der Acade -

mie geſtifftete Gelder quartaliter gegen Quittung
aus denen ihm alſignirten Caſſen einheben / ſelbige
Unſerer Verordnung gemaͤß mit Wiffen des Dire⸗

ctoris austheilen / nichts ohne des Diroctoris eigen/
haͤndigeUnterſchrifft auszahlen / von ſeiner gefuͤhr⸗
ten Adminiſtration aber dem vorgeſetzten Prote -
ctori oder deſſen Subſtitu·en / in Beyſeyn des Di⸗

rectoris , gegen den r . Julii jaͤhrlich Rechnung ab⸗

legen / welche alsdann bey der Academie verwahr⸗
lich auffgehoben und beygeleget werden ſoll .

9. Der Caſtellan ſoll fleiſſige Auffficht haben
uͤber die vorhandene Schiltereyen / Statuen / und an⸗
dere Mobilien / ſo in denen zur Academie deſtinir -

ten Zimmern ſeyn / das Inventarium halten/ nichts
ohne des Directoris Permiſſion copiren laſſen/
noch einige Sachen / als Zeichnungen und Kupffer⸗
ſtiche / verleyhen / oder heraus zu tragen zugeben;
Soll bey rechter Zeit die Claſſen oͤffnen und ſchlleſ⸗
ſen / Lampen und Feuer unterhalten / und bemuͤhet
ſeyn / daß alles rein und ſauber ſey. Auch ſoll er des

Dienſtags und Donnerſtags umb 2. Ullr / ehe die

Unterweiſung anfaͤngt / der ſtudirenden Jugend in
der erſten Clalſe das dazu verordnete Gebet mit An⸗
dacht vorleſen / wornach ſich auch mit gebuͤhrendem
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Reſpect und Ehrerbietung dieſelbigen werden zu ver/
halten wiſſen .

10 . Wann jemand der Academie incorpoti -
ret / und Freyheit haben will / ſich ſelbiger Privileg ien
und Prærogatien zu gebrauchen / ſoll er ſich deß⸗
falls bey dem Directore angeben wũelcher nach ge⸗
haltener Tonference mit denen AcademiſchenMit⸗
gliedern von ſeiner Capacitaͤt urtheilen wird ; wo er
ſelbiges wuͤrdig/ bekommt er ein Patent vom Bire⸗
ctore , Decanꝰ und den ſaͤmtlichen Rectoren un⸗
terſchrieben / auch mit dem Academiſchen Siegel
bezetchnet .

11 . Und verſichern Wir hiemit gnaͤdigſt / alle

Kuͤnſtler und Kunſt⸗Befftſſene / die Mitglieder die⸗

ſer Academie ſind/ daß durch ſie / nicht allein bey Ab⸗
gang der allbereits bey Unſerm Hofe in Gage ſte⸗
henden Kuͤnſtler/ abſonderlich und zuvor die erledig⸗
ten Stellen beſetzet/ ſondern auch / wo jemand von

denſelben ſich / an was fuͤr einem Ort in allen Un/
ſern Churfl . Laͤndern es waͤre / ſetzen oder Erabliren
wolte / erKrafft dieſes ſeines a cademiſchen Vatents
ungehindert und fren / ohngeachtet aller Zůnffte und
Gůlden Einwenden oder Widerſprechen / wie ſie im /
mer Namen haben moͤgen / ſeine Profeſſion ſicher
zu treiben und fortzuſetzen/ privilegixet und berech⸗
tigt ſeyn ſoll.

12 . So koͤnnen auch Kunſt liebende Sub jecta,
die dann und wann die Academie flequentiren /
durch einhellige Zuſtimmung der Academiſchen
Mitglieder / zu Afleflorn dieſer Unſerer Academie
benennet / etlichen auch Settion und Votum , auff
der jaͤhrlich groſſen Zuſammenkunfft am 1. Julii
geſtattet und coafer ' ret werden .

13 . Sol ein jedweder Mahler oder Kůͤnftlerjaͤhr.
lich ein Kuuſlſtuͤck von ſeiner Profeſſion machen /
welches bey der Academie bleiben ſoll ; wann er
ſolches nicht thut / wird man ihn deßhalb gebuͤhrend
anſehen .

14 . Ein jeder Kuͤnſtler/ welcher als ein Mitglied
der Academie will auffgenommen ſeyn/ ſoll / wann
er zuvor wegen ſeines Wohlverhaltens an andern
Oertern beglaubte ztteſtata wird beygebracht ha⸗

ben / gehoͤritgermaſſen in Eyd und Pflicht genommen
werden ; Bevor er aber recipiret wird / ſoll er ein
Probſtuͤck ſeiner Kunſt machen / welches der Aca -
demie zu examimren ſoll vorgeleget / und folgends
daſelbſt bewahret werden .

1J . Was ſonſten noch uͤbrig von Negulitung
der Zeit und Stunden / ſo bequem oder unbequem
zum dociren / oder was zum Nutz / Nothdurfft oder

Verbeſſerung dieſerUnſerer Acaclemic erfordert wuͤr⸗
de / ſolches wird in des Directoris , und deren zur
Academiſchen Conference behoͤrigen Mitglieder /
vernuͤnfftiges Gutduͤncken und Dilpoſition geſtel⸗
let . Gleich wie Wir nun uͤber dieſes obverfaſtes Ke⸗

glement ſteiff und feſte gehalten / und demſelben in
allen darinn enthaltenen Puncten unverbruͤchlich
nachgelebet wiſſen wollen / ſo verſtatten Wir auch
hiemit gnaͤdigſt / daß daferne bey gegenwaͤrtigem
Keglement noͤthig befunden werden ſolte / einige
Artickel zu aͤndern / oder auch nach erforderendem

Ruzen neue hinzu zu thun/ daß ſelbtge/ ſo fern ſie
mit Copſens und Bewilligung des vorgeſetzten Pro⸗
tectoris überein kommen / dleſen Reguln nicht al⸗
lein mit eingeruͤckt/ ſondern auch von gleichmaͤſſiger
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TVirckung und Autoritaͤt ſeyn ſollen / und die Aca .

demicos zu deren Obſervance eben ſo verbinden /
als ob ſie dieſen zugleich von Anfang mit waͤren ein⸗

verleibet geweſen . Zu Uhrkund dieſes haben Wir

es eigenhaͤndig unterſchrieben / und mit Unſerm Sie⸗
gel bezeichnet . Gegeben Coͤlln an der Spree / den

20 . Mertz A. 1699 .

Dieſem nach iſt dieſe Academie den r . jeßo 12 .

Julii mehr gedachten Jahres 1699 . in hoher Gegen⸗

wart des Churfuͤrſtl . Hofes inauguriret / und von

dem Churfl . Geh. Eſtats - Rath Herrn Baron von

Fuchß eine wohlgeſetzte Rede darbey gehalten wor⸗

den . Zum Protectore derſelben ward der Churfl .
Ober⸗Kammerherr Herr Graf von Wartenberg / und
zu deſſen Subſtituto der Kammerherr Herr von

Tettan ernennt . Der erſte Director war Herr

Joſeph Werner Churfl . Hof⸗Mahler / welchem in

dieſem Jahre den 17 . Aug , wie gedacht / Herr Au⸗

guſtin Terweſten / auch Churfl . Hof⸗Mahler / und

dieſem hernach andere in den naͤheſten Jahren gefol⸗

get . Die uͤbrige vermoͤge Artic , 2, delignirtel Ke -

ctores ſind Zeithero geweſen / Herr Andreas Schluͤ⸗

ter / Ober⸗Schloß⸗Bau⸗Director , Herr Michael

Probner / Churfl . Hof⸗Mahler / Herr Wilhelm

Heinrich von Roye , Churfl . Hof⸗Mahler / Hr . Sa⸗

muel Theodorus Gericke , Churfl . Hof⸗Mahler .

Zum Secretario dabey iſt beſtellet worden / der

Churfl . Hof und Kammer /Secretarius , Hr. Otto
Chriſtoph Elteſter / welcher damalen aus Italien ge⸗

kommen / und dergleichen Academien ſo wohl in

Rom als an andern Orten genau beobachtet ge⸗

habt .

Bey dem 2 . Articul nur angefuͤhreten Kegle⸗
ments iſt noch zugedencken / daß die Academiſche

Verſammlungen nach gutbefinden des Direckoris

und nachdem es die Nohtdurfft erfodert / angeſtellet /
ordentlicher Weiſe aber monatlich von dem Dire⸗

ctore , Rectotibus und Secretario , viertel - jaͤhr⸗

lich mit Zuziehung der uͤbrigen Academiſchen Olli⸗

cianten und Mitglieder / jaͤhrlich aber den x. jetzo

12. Jul. auiff Sr . Churfl . Durchl . Gebuhrt ⸗und
der Academie Inaugurations -Tage/ mit Beruf⸗

fung aller Virtuoſen und in Churfl . Gage ſtehenden

Kuͤnſtler / auch außwertiger Kunſtverſtaͤndigen / ge⸗
halten werden ; In welchen eintzig und allein was

zum Auffnehmen und Beſten der Academie ge⸗

reichen / auch eine Kanntnuͤß der Kuͤnſte und Wiſ⸗

ſenſchafften zů wege bringen kan / vorgetragen und

abgehandelt zu werden pfleget . Ingleichen iſt noch

anzufuͤgen/ daß jaͤhrlich ein gewiſſes Thema denen

Studierenden zur Verfertigung gewiſſer Zeichnun⸗
gen/ Basreliefs , und Riſſe auffgegeben / und verſchie⸗
dene Preiſe darauff geſetzet werden .

In der Quedlinburgiſchen Sachehat⸗
te die Fr . Aebtiſſin unter andern ſich bey Ihr . Kaͤyſ.
Maß . wegen der von Sr . Churfl . Durchl . in der

Stadt Quedlinburg eingefuͤhrten Accile beſchweret /
wannenhero dieſer ſo wohl als anderer Sachen hal⸗
ber Ihr . Kaͤyſ. Mah . veranlaſſet worden den J . Nov .
des verwichenen 1699 Jahrs an Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . ein beſonderes Kaͤyſerl. Kelcript ergehen

zulaſſen / welches aber Se . Churfl . Durchl . den 13 .

Febr dieſes Jahres folgender maſſen beantwortet :

Aller⸗Durchleuchtigſter/ ꝛc.

Ew . Kaͤyſ. Maj . allergnaͤdigſtesSchreiben / de
dato Wien / den J . Nov . vorigen Jahrs / iſt mir
am 22 . Dec . wohl uͤberliefert worden / auß welchem
ich mit ſchuldigem unterthaͤnigſten Keſpect gegen
Ew . Kaͤyſ . Maj . der Laͤnge nach erſehen / worzu
Dieſelbe mich / wegen der von der Abtiſſin zu Qued⸗
linburg Lbden angebrachter Klagen wohlmeinend⸗
lich ermahnen wollen / damit ſie ſich mit Recht ferner
nicht zubeſchwehren / und Ew . Kaͤyſ. Maj . darauf
rechtlicher Ordnung und denen Reichs⸗Conſtitu -
tionen gemaͤß/ zuverfahren / keine befugte Urſache
haben moͤchten .

5
Nun erkenne ich ſolche Kaͤyſerl. allergnaͤdigſte

Wohl⸗Meynung zuforderſt billig mit ſchuldigſter
unterthaͤnigſter Dancknehmigkeit / werde auch nim

mer ermangeln / ſolche umb Ew . Kaͤyſ. Maj aͤuſer
ſtes und beſtes Fleiſſes bey allen vorfallenden Occa⸗

lionen unterthaͤnigſt zu demeriren ; beklage aber

bald anfangs zum hoͤchſten / daß Ew . Kaͤyſ. Maj .
Zeithero ſo gar ungleich von dieſer Quedlinburgiſch .
Sache wieder mich informiret worden / denn was

anlanget die zwiſchen des Koͤniges in Pohlen Maj .
als Churfuͤrſtens zu Sachſen Lbden und mir getrof⸗
fene reſpectivè Transaction und Ceſſion uͤber

Quedlinburg / ſo finde ich keine eintzige erhebliche
raiſon , welche der Abtiſſin Lbden / daruͤber ſchwere
Klagten zu fuͤhren/ Anlaß geben koͤnnen/ weil ja
ein jeder uͤber das Seinige Herr iſt / und Macht da⸗

mit zu thun und zu laſſen hat / was er will / die Con -

tractus , Pacta , Transactiones und Ceſſiones auch
keinem Stand des Reichs / weder de jure Gentium ,

noch ſonſten prohibiret ſeyn ; Will ſie aber nichts

deſtoweniger daruͤber klagen / ſo muß ſolches in alle⸗

wege nicht ſo gleich vor dem hoͤchſten Reichs⸗Gerich⸗

te / und Eiv . Kaͤyſ. Maj . Reichs⸗Hoff⸗Rahte / ſon⸗
dern nothwendig coram competente , nemlich in

foro primæ inſtantiæ , geſchehen / vor welchem ich

derſelben Recht zu geben und zu nehmen mich nie⸗

mals geweigert / auch kuͤnfftig nicht weigern werde .

So iſt mir auch 2. von vorgenomenen Thaͤtlich/
keiten und Neuerungen zu Quedlinburg / nichtdas al⸗

lergeringſte wiſſendz Hochgedachten Koͤnigsin Poh⸗
len Maj . als Chur⸗Fuͤrſt zu Sachſen / haben ſich
daſelbſt / ſampt Dero Herren Vorfahren / weit uͤber

Menſchen⸗Gedencken / in poſſetlione vel quaſi
der Landes⸗Fuͤrſtl . Hoheit / der Erb⸗Vogtey oder

Erb⸗Schutz⸗Herrſchafft uͤber das Stifft Quedlin⸗

burg / und der in ſpecie alſo genannten Vogtey/
welches drey unterſchiedene Stuͤcke ſind / befunden :
Nachdeme ſienun alle ſolche hohe Jura , ſambt allem /

was darzu gehoͤret / und davon dependiret / durchob.

gedachte reſpectivè Transaction und Ceſſion auff

mich transteriret / auch mir ſolche wuͤrcklich und

Solenniter durch Ihre hierzu verordnete Commis⸗

ſarien / tradiren und einraͤumen laſſen / ſo bin ich

dahero nicht unbillig in Dero Fußſtapffen getretten/
und habe gleich derſelben ſolche Poſſellion , mit Zu⸗

laſſung aller Geiſt und Weltlichen Rechte / conti -

nuiret / und das ſind keine Thaͤtlichkeiten / und Neue⸗

rungen / wie es der Abtiſſin Lbden mit pur lauterm

Unfuge und Ungrunde genennet .

Dahero ich 3. mir auch nimmer haͤtte einbilden

koͤnnen / daß auff ſolche uͤbel tundirte Narrata ,

Mandata inhibitoria , caſſatoria und reſtituto -
11a
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ria ſine clauſula , wider mich wuͤrden ſeyn erkannt

worden / und zwar ohnerwartet des zuvor durch Ew .

Kaͤyſ. Maj. Reſeript von mir erforderten Berichts ;

indein aber ſolches dennoch zu meiner und meiner

Quedlinburgiſchen Unterthanen nicht geringen Be⸗

unruhigung geſchehen/

Habe ich 4 . nur eine Præliminar - Beſchweh⸗
rungs⸗Schrifft darwider eingewendet / darauff Ew .

Kaͤyſerl. Majeſt , allergnaͤdigſten Reſolution und

Caſſation der angezogenen Mandatorum erwartet /
und eventualiter exceptiones ſub - & obreptic -
nis einzubringen mir expreſsè reſerviret .

Ich vernehme aber 5. aus jezigem Ew . Kaͤhſerl.
Majeſt . allergnaͤdigſten Keſcript , daß der Aeb⸗

tiſſin Lbd. wider ſelbiges Schreiben / ſo ich nur / wie

gedacht / vor ein Præliminar - Schreiben gehalten /
replicæ uͤbergeben wollen / davon ich ſonſt noch nie

etwas gewuſt oder gehoͤret / und befinde mich dem⸗

nach gemuͤſſiget / Ew . Kaͤyſerl. Maj . nunmehro bey⸗
gefuͤgte fernere unterthaͤnigſte Anzeige und Exce⸗

ptiones pro Caſſatione der ergangenen Manda -

rorum gebuͤhrend zu uͤberreichen / woraus mehr als

Sonnenklar zu vernehmen / durch was fuͤr unglei⸗
chen und unbegruͤndeten Bericht dieſelbe dazu ver⸗

leitet worden / und daß ich je und allezeit von Anfang
dieſer Sache in fackis omni jure licitis & non

prohibitis verſiret / die Frau Impetrantin aber

mich in ſolcher meiner Befuͤgniß vielfaͤltig/ und gantz

unverantwortlicher Weiſe / wider alle Rechte / Reichs⸗
Conſtitutiones , Pacta , Vertraͤge / und das be⸗

waͤhrte Herkommen / ja ihre ſelbſt eigene gethane Zu⸗
ſage und Verſprechen / turbiret und beeintraͤchti⸗
get habe.

6. Wird in eben dieſen Exceptionen angefuͤh⸗
ret / daß ich mich mehr als hundertmal erklaͤret/ thaͤ⸗
e ſolches auch nochmals / daß ich derſelben als Aeb⸗

iſſin an ihrem Reichs⸗Stande / oder Immedietaͤt /
eßgleichen auch dem Stiffte / als Stiffte / an ſeinen
wohl⸗hergebrachten juribus im geringſten nicht zu

oræjudiciren ſuchte/ noch begehrte/ viel weniger Sie /
hrem Vorgeben nach/ de facto zu eximiren inten⸗

tioniret geweſen / bin es auch noch nicht ; Da ich
aber hingegen gleichwol mich in poſſelſione der

Landes⸗Fuͤrſtlichen Hoheit / Erb⸗Schußz⸗Herrlichkeit
uͤber das Stifft / und der vormaligen Chur⸗Saͤchſi⸗
ſchen Voigtey befinde/ ſo geſchtehet mir ja der groͤſte
Tort von der Welt / wann mich der Aebtiſſin Lod.
in ſolchen notoriſchen juribus und deren exerci —

tio , welche ich jutto & legitimo titulo , eoque
latis oneroſo acquiriret / zu turbiren unterſte⸗
hen darff .

Woraus dann 7. alſo fort zu Tage leuchtet / daß
ich keines Weges alte von etlich hundert Jahren hero
kommende Jura wegen des Stiffts Halberſtatt prin⸗
oi paliter prætendire / ſondern vielmehr ſolche Jura ,
die ich ex Transactione & Ceſſione zu Recht be⸗

ſtaͤndiger Weiſe acquiriret / und welche ich auch ſon
ſten contra quoscunque contradictores aliunde

Denckwürdiger Geſchichte .
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lein zu thun gehabt / mir dieſelbe zugeſtanden .
Daß auch 8. mir die Macht und Gewalt zukomn⸗

me / in Quedlinburg die Acciſe zu reguliren / ſolches
habe ich in beſagter fernern Anzelge und Exceptio⸗
nibus contra Narrat . 16 . 17 . 18 . 19 . weitlaͤufftig
deduciret und dargethan / undmuß das Vorgeben /
daß ſolches de facto geſchehen / in foro compe -
tente wider mich/ wie Rechtens / ausgefuͤhret werden .
Damit aber Ew . Kaͤyſerl. Maj . zum Uberfluß von
meiner gerechten Sache noch beſſer intormiret ſeyn
moͤgen/ ſo erſuche ich Dieſelbe unterthaͤnigſt / Sie
geruhen / Deroſelben doch nur die beyſolcher Anzeige
befindliche Documenta ſub Num . 66. a. referiren

zu laſſen / denn daraus wird ſich klaͤrlich befinden/
daß verſchiedene Zeugen eydlich de poniret haben/
daß Chur⸗Sachſen allda / biß zur Tradition an

mich / in Poſſeſſione eine Accis zu heben ſich befun⸗
den / keiner Aebtiſſin aber das Jus collectandi zuge⸗

ſtanden / laut des dabey folgenden vidimirten Do -

cuments ſub Num . 66 . b. Und obwol die zeitige
Aebtiſſin ſich ebenfalls nach Ausweiſung der Beyla⸗
gen ſub Num . 66 .c. d . e . per æmulationem

flidad exemplum Chur Sachſens ab An . 169 1. biß
1694 . eine particulier - Aeciſe zu heben unterfan⸗

gen wollen/ it dennoch ſolches anderer Geſtalt nicht /
als de facto , animo turbandi , und wider Chur⸗
Sachſens Lbd. Wiſſen und Willen / auch einzig und

allein zu Vermehrung der zwiſchen Ihnen beederſeits
obgeſchwebten Streitigkeiten von derſelben geſche⸗
hen / woraus weder manutenibilis poſſeſſio , noch
juſtus & legitimus titulus acquiriret werden mo .ͤ

gen/ ich aber habe mich / in Kegulirung der Acci -

le , bey meinem wohl erlangten Exercitio Poſſeſ -
ſionis der Landes⸗Fuͤrſtl. Hoheit / und der davon de⸗

pendirenden Effecten / mit Conſens der gantzen
Buͤrgerſchafft/ laut Num. 66. f . in fine conſervi -

ret / womit ich niemand unrecht gethan/ wie ſolches
alles in meiner hiebey befindlichen Fernern An⸗
zei ge weitlaͤufftiger an⸗ und ausgefuͤhret iſt,

Weiter und vors 9. iſt Ew . Kaͤyſerl. Maj , gantz

irriger und ungegruͤndeter Weiſe beygebracht wor⸗

den / daß die Erb⸗Voigtey / oder Erb⸗Schutz⸗Gerech⸗
tigkeit uͤber Quedlinburg dem Stiffte lehnbar /
und alſo zu dem des Koͤnigs in Polen Majeſt . und
mir errichteten Contract der Abtiſſin Lbd. Conſens

zu ſuchen/ und zu erhalten noͤthig geweſen ſeyß; Denn
ein anders iſt / die Erb⸗Voigtey oder Erb⸗Schutz⸗
Gerechtigkeit uͤber das Stifft / und wieder ein an⸗

ders die alſo genannte Voigtey oder Gerichtsbarkeit ;
die Ad vocatia armata und Erb⸗SchutzGerechtig⸗
keit uͤber das Stifft iſt niemals von bemeldtem Stifft
als ein Lehn recognoſciret worden / ſondern Chur⸗
Sachſen hat ſolche jure fundationis exerciret und

hergebracht ; Was aber die in ſpecie alſo genann⸗
te Voigtey betrifft / mit welcher der Erb⸗Schutz⸗
Herr nach eingenommener Landesfuͤrſtl. Huldigung
auff ſein Begehren von einer zeitigen Aebtiſſin belie⸗

hen werden muß / dieſelbe iſt gantz etwas anders / und
gnugſam zu behaupten habe / davon ſuo loco &

vinculum fortius ligat . Und habeich / wie leicht
zu ermeſſen / relevante Urſachen/ daß ich meine Hal⸗

berſtaͤttiſche Rechte mit beruͤhren laſſen / abſonderlich

da pars altera , nenilich Ihro Koͤnigl. Maj . in Po⸗

tempore ſoll gehandelt werden : Interim duplex
dahero mit dem andern nicht zu contunditen / wie

ſolches in vorerwehnter fernern Anzeige und Exce⸗

ptionibus ad I . Narrator . gruͤndlicher und weit⸗

laͤufftiger deduciret worden / wohin ich mich Kuͤrtze
halber referire .

Sehe alſo nicht / wie ro . Ew . Kaͤyſerl. Maj . die
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geringſte Urſach haben koͤnnen / in ein oder anderm

Punct , dem Mandats - Proceß und Reichs⸗Con -
ftitutionen gemaͤß / weiter gegen mich zu verfah⸗
ren / indem ich bißher/ wie oͤffters gedacht / nichts

gethan / noch weiter thun werde / als daß ich das

Exercitium meiner Titulo tam oneroſo er⸗

langten Poſſeſſion continuire / welches ja keinem

Privato mag verwehret werden / ſondern ich bin

nothwendig dabey ſo lange zu manuteniren und zu

ſchuͤtzen / biß wider mich coram competente ein

anders zu Recht beſtaͤndiger Weiſe außgefuͤhretwor⸗
den / indeſſen kan ich ſo wol auß alten / als bißhe⸗

rigen neuergangenen Acten mit Beſtande aſſeri -

ren / daß noch nie keine Aebtiſſin dergleichen Præ⸗

tenſiones gemacht / als die jetzige thut / denn Sie

ſuchet und machet ſolche Prætenſiones , die vor der

beſchehenen Ceſſion nicht geweſen / und die Sie

weder hergebracht / noch beſeſſen / dadurch Sie ſich
dann befliſſentlich zu mir noͤthiget / und mich in

dem was mein iſt / und mir ſo wol in Poſſeſſo⸗

15 als Petitorio zukommet / offenbahrlich tur⸗

iret .

Was aber die andern vor die Stiffts⸗Regterung
gehoͤrigen Sachenbetrifft / darein werde ich mich / ſo
lange ſie ihrer beſchworner Capitulation und Com -

pacten gemaͤß/ p̃rocediret / nicht einmiſchen / noch

derſelben Lauff hemmen / oder ſonſt ihr daran hin⸗
derlich ſeyn ; Wann ſie aber ſo exorbitant , wie

bißhero in verſchiedenen Dingen geſchehen / handelt /
undich / als des Stiffts gehuldigter Erb⸗Schußherr /
von meinen Unterthanen umb geziemende Remedi⸗

rung imploriret werde/ muß ich dem Herkommen ge⸗

maͤß / mich nothwendig der Sachen annehmen / und

dem implorirenden Theil ſo wol als dem Stifft ſelb⸗
ſten zu ſeinem Rechte verhelffen / und diſes ſind keine

Neuerungen und Thaͤtlichkeiten / oder Turbatio -

nes zu nennen . Und gleichwie ich jederzeit erboͤ⸗

thig geweſen allen und jeden der Aebtiſſin Lbd. Be⸗
ſchwerden / wann dieſelbe einige / ſo gegruͤndet/ ha⸗
ben ſolte / in Guͤte / und ohne Weitlaͤufftigkeit ſelb⸗
ſten abzuhelffen / alſo erbiete ich mich auch nochmals

darzu / nemlich ſolche dergeſtalt abzuthun / daß das

Stifft mit Fuge ſich weiter nicht zu beſchwehren /

noch ſonſten daruͤber mit mir zu litigiren Urſach
haben ſoll.

Schließlichen vernehme ich auch/ mit groſſer Be⸗

frembdung / was geſtalt bey Ew . Kaͤyſerl. Majeſt .
Reichs ⸗Hof⸗Rath / der Aebtiſſin zu Quedlinburg
Ld . verwichenes Jahrs ein mit heßlichen / und in -

jurieuſen Außdruͤckungenangefuͤlletes Schreiben /
die zwiſchen mir und derſelben enthaltene Streitig⸗
keit betreffend / uͤbergeben/ mit welchen Deroſelben
Adhærenten und Creaturen / dem Verlaut nach /

ſich oͤffentlich herum ſchleppen ſollen . Weil mir

nun hiervon biß dieſe Stunde nichts communici⸗

ret / ſo kan ich nicht umhin / mich daruͤber zum hoͤch⸗
ſten zubeſchweren / und anbey lolenniſſimẽ zu ver⸗

wahren / daß ich mich mit derſelben kuͤnfftig in kei⸗

nem Judicio im geringſten einlaſſen werde / biß ich

ſolche anzuͤgliche Schrifft geſehen / und mir deß⸗

halb gehoͤrtge Keparation wiederfahren ; Denn ob

wol durch Rejicirung eines ſo beſchaffenen Schrei⸗

bens der dem hoͤchſten Gericht ſchuldiger Reſpect
einiger Maſſen ſalviret worden / ſo habe ich doch

Chur⸗Brandenburgiſche
deßwegen / ſo lange keine ſutnciente Satisfaction ,
biß wenigſtens der Concipient , und deſſen Helffers⸗ ,
Helffer / ſo mir / als ein ſchaͤdliches Complot , in⸗

geſampt nahmhafft gemacht werden muͤſſen / auff
eine empfindliche Art davor gebuͤſſet. Und weil be⸗
reits am Tage / daß dergleichen injurieuſe Schriff⸗
ten mehr/ ohne Benennung des Autoris und Con .

cipienten / in offenem Truck allenthalben / nicht nur

zu meiner / ſondern auch des Koͤnigs in Polen
Maj groͤſtem Nachtheil zeithero dilleminiret wor⸗
den / welches gewiß res inauditi & peſſimi exem -

pli iſt / ſo werde meines Theils darwidernicht nur

gehoͤrig inquiriren laſſen / ſondern auch nach und

nach ſolche zureichende Mittel ergreiffen / wodurch
endlich dergleichen aͤrgerlichem Weſen / Ziel und

Maaß kan gegeben werden . Solte auch etwa inzwi⸗
ſchen gemeldter Abtiſſin bd. noch weiter einige Schrif⸗
ten in dieſer Sache uͤbergeben haben / verſehe ich

mich nicht / daß Ew . Kaͤyſerl. Maj . ohne vorge⸗
hende deren Communication , und meiner unge⸗
hoͤrt / wie bißher geſchehen/ das geringſte darauff
reſolviren werden / ſondern ich promittere mir

vielmehr von Ew . Kaͤyſerl. Majeſt . die ſonderbare
Kaͤyſerl. Huld und Gnade / erſuche Dieſelbe auch
darumb unterthaͤnigſt / Sie wollen und werden die

ſes alles / inſonderheit aber die beygefuͤgtefernere An⸗

zeige und Exception , ſo viel andere Dero Hoch⸗
wichtige Kaͤyſerl . Reichs/und Regiments⸗Geſchaͤff
te zugeben / allergnaͤdigſt zuerwegen / darauff vor

allen Dingen die præcipitirte Mandata zu caffi -

ren / und auffzuheben/ klagenderAebtiſſin Lbd. end⸗

lich zur Ruhe / und daß Sie ſich mit mir in Guͤte

ſetzen ſolle / nachdruͤcklich anzuweiſen / und dadurch
ſo wohl ſich ſelbſten / als auch mich dieſer gantz un⸗

gegruͤndeten Klagten zu entlaſſen / oder / dauͤber al⸗

les Verhoffen / das Lettere nicht zu obtimren ſeyn
ſolte / dennoch wenigſtens Sie mit ihrem unfoͤrm⸗
lichen und Lumultuariſchen Suchen ad forum

competens zu remittiren geruhen .

Solche Ew . Kaͤyſerl. Majeſt . mir adminiſtrirte

Juftitz / will ich Zeit⸗Lebens mit unterthaͤnigſter
Danckbarkeit erkennen / und es umb Ew . Kaͤyſerl.
Majeſt . und Dero Ertz⸗Hertzogliches Hauß / aͤuſ⸗
ſerſter meiner Moͤglichkeit nach / zu verſchulden
eingedenck verbleiben . Geben in meiner Keſidenß

Coͤlln an der Spree / den 13 . Febr . An . 1700 .

Aber es ſeynd / wie ſchon bey dem vorigen Jah⸗
re gedacht worden / in dieſer Sache zu beyden Sei /

ten / noch unterſchiedene Schrifften mehr vorgegan /
gen / welche man aber wegen ihrer Weitlaͤufftigkeit
ůbergehen / und den G. L. an die dißfalls in Truck

ſtehende Acten weiſen muß.
Von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . bey den Koͤnigl .

Daͤniſchen und Hertzoglichen Holſteiniſchen Miß⸗

helligkeiten angewandten vielen Othciis , wird un⸗

ter den bald folgenden Titeln ein mehrers zu ſehen

ſeyn.
Was maſſen auch Se . Churfuͤrſtl . Durchl . durch

Gelegenheit der Religions ⸗Bewegungen in der

Pfalß / die Guͤter der Roͤmiſch ⸗CatholiſchenGeiſt⸗

lichen in Dero Landen auffzeichnen laſſen / und

was daruͤber ferner vorgegangen / davon wird am

Ende der Chur⸗Pfaͤltziſchen Geſchichten mehrzu ſe⸗

hen ſeyn.
Chur⸗
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und daſelbſtiger Verweilung / iſt kurtz vorher
in den Kaͤyſerl. Hof⸗Geſchichten Meldung

geſchehen .
In der Orleaniſchen Prætenſion ward das in

den vorigen Jahren gemeldete Arbitrium zuFranck⸗
furt continuiret / und die in denen von vier zu vier

Monaten angeſetzten Lerminen / als den 26 . Febr .

und 26 . Junii dabey eingegebene Libelli oder

Schrifften von den Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Frantzoͤſ .
Herrn Plenipotentiariis denen Chur⸗Pfaͤltziſchen
und Hertzogl . Orleaniſchen Miniſtris , ihre fernere
Nothdurfft dargegen einzubringen / communiciret :

Dergleichen auch den 26 . Oct . als dem letzten Ter -

min geſchehen / und wurden die Schrifften beyder
Theile gegen einander ausgewechſelt / denhohenPar⸗

Sön
Sr . Churfl . Durchl . Ankunfft in Wien

theyen zur Nachricht communiciret / und die Sa⸗

che numehr zu einem innerhalb ſechs Monaten zuer⸗

wartenden Spruch außgeſtellet .

Als auch im Monat Decembr . des verwichenen

Jahres abermal ein halbjaͤhriger Zahlungs⸗Ter -
min von 1000οα . Livr . an die Fr . Hertzogin von

Orleans erſchienen / ſo beklagten ſich Se . Churfl .
Durchl . dargegen / daß die Frantzoͤſiſche Oklicierer

aus Dero Landen nach dem Frieden mehr als ſo viel

an Contributionen gezogen haͤtten/ wolten alſo
ſolche in die Liq ui dation mitbringen / welches zwar
dem Intendanten zur Verantwortung communi -

cirt , und hierdurch die ſonſt gewoͤhnliche ſchleunige
Execution zwar in etwas auffgeſchoben worden /

deſſen aber ungeachtet hat die Bezahlung an Dero

Bevollmaͤchtigte zu Landan geſchehen muͤſſen.

In den Religions⸗Geſchaͤfften haben wir es in

dem vorigen Jahre bey Exhibirung des Memo —

rials , ſo der Herr Baron von Bœzelaer den 22 .

12 . Dec Sr . Churfl. Durchl . uͤbergeben/ bewenden

laſſen . Weil dann ſich inzwiſchen noch immer

mehr Gravamina an Evangeliſcher Seite hervor
gethan / die den 2. Novembr . verſprochene Churfl .
Reſolution aber annoch zuruͤcke geblieben / ſo hat
nur gemeldter Herr Baron den 8. Febr . 29. Januar .
eine nochmahlige ſchrifftliche Erinnerung uͤbergeben
in naͤchſtſtehenden Worten : Nachdem Ew . Churfi .
Durchl bereits vor drey Monaten in Dero de dato

Weinheim den 2. Novembris juͤngſthin/ ertheilten
vorlaͤuffigen Keſolution ſich in generalibus an⸗

nehmlich herauß gelaſſen / wie ſie ſich hiernaͤchſt der⸗

geſtalt erklaͤhrenwolten / daß ein Hochloͤbliches Evan⸗

geliſches Corpus damit verhoffentlich ſichzu vergnuͤ .
gen Urſach haben/ und zugleich erſehen wuͤrde/ wie

wenig Ew . Churfl . Durchl . dem Weſtphaͤliſchen
Frieden / als dem vornehmſten Band der innerlichen

Einigkeit und ſo noͤhtigen Vertrauens im Reich / zu
contraveniren gewillet ſeyen ; welchen Inhalts
Dero Hof⸗Cantzler / Freyherr von Wieſer / ſeithero
gleichfalls oͤffters muͤndliche Vertroͤſtungen gethan ;
ſo ſtelle Ew. Churfl. Durchl. hoͤchſterleuchteter æ qua⸗

Durchl . zu Brandenburg/ meinem gnaͤdigſten
Herrn / und ſaͤmptlichen Evangeliſchen Chur, Fuͤr⸗

nimitaͤt anheim / wie empfindlich es Sr . Churfl .

daß/ denenſelben ſchnurſtracks zu wieder / man a par⸗
te Ew . Churfl . Durchl . Chur⸗PfaͤltziſchenRegie⸗
rung / Beampten und Catholiſchen Geiſtlichkeit /
mit groͤſſerem Ungeſtuͤm / als jemahlen / Gravami -

na cum Gravaminibus cumuliret / und nicht al⸗

lein / nach Außweiß der hiebevor zu Juͤlich von mir

uͤbergebenen Verificirung / die Gewiſſens⸗ Freyheit
auff verſchtedene Weiſe hemmet / die ante & polt

acem privativè vel ſimultaneè occupirte Kir -
chen / Gymnaſia , Glocken / Pfarr⸗und Schul⸗Haͤu⸗
ſer / wie auch Freyd⸗Hoͤfeferners hinterhaͤlt/ dieVer⸗

waltung de facto caſſiret / die Geiſtliche Guͤter und

Gefaͤlle / cum omnibus acceſſionibus an ſich zie⸗

het/ ſelbige pro Jubitu adminiſtriret / die Catholi⸗
ſche Geiſtlichkeit darauß beneliciret / der Evangeli⸗
ſchen Competentien hingegen meiſtentheils uͤber
die Helffte vermindert / verſchiedene Pfarr⸗ und

Schul⸗Bediente / ohne Verſchulden / abſchaffet /

und deren Stelle / wie auch andere Vacantien / nicht
wieder erſetzet ; alſo daß bereits uͤber 60 . 2 70 , Pfar⸗
rer weniger vorhanden / als tempore ſucceſſionis

geweſen ; ſondern auch nebſt Oontinuation dieſer
und mehrern / in vorgedachter Veriticirung enthal⸗
tenen / unertraͤglichen Contraventionen / ſo allzuweit⸗
laͤufftig anhero zuwtederholen / obberuͤhrter Euer

Churfl . Durchl . relolution ungeachtet / de novYo

laut Beweißthums lub N. 1. mehrere Pfarrer re-
duciret / Kirchen / Pfarr ⸗Rectorats : und Schul ⸗
Haͤuſer in torum vel pro parte mit Gewalt hin
weg nimmet / des Simultanei ſich enormiter , mit

allerhand Exceſſen , mißbrauchet und ſelbiges ex⸗
tendiret / die Evangeliſche in ihrem GOttesdienſt
malitioſe turbixet / den GewiſſensZwang / ſo gar
durch militariſche Kxecutionen / auff eine im Roͤ⸗

miſchen Reich niemalen erhoͤrte Weiſe / augmenti⸗
ret / die Allmoſen⸗Gelder nulla habita ratione ad

eorum pias fundationes vel numerum perſona -
rum in drey gleiche Theile theilet / die Reformirte
Ioſpectores und Pfarrer in einigen Sachen der
Catholiſchen Geiſtlichen Jurisdiction unterwirfft
den Reformirten⸗Kirchen ⸗Raht zwar pro forma

unterhaͤlt/ jedoch faſt aller ſeinerAmpts⸗Functio-
nen beraubet / und ſo gar deinſelben untuͤchtige Pfar /
rer obtrudliret : Pfarrer durch eitele chicanes in

lnquiſition bringet / denenſelben / auß einem bey
weitem nicht zulaͤnglichen Fundo , die Erhoͤhung
ihres Gehalts verſpricht / und dadurch captioſẽ Re⸗
verſen / worinnen Sie tatum precarium und ihre
Acquieſcentz erłennen ſollen / zumuhtet und extor⸗

quiret / die Collectur Corpora und Collectores ,

welche erſt kuͤrtzlich die Gefaͤle / auff Euer Churfl .
Durch . Befehl / in Admodiation genommen/auff /
hebet / und hingegen neue Kirchen ⸗Juraten anſe⸗
get / die Cloͤſter Canonicats und Stiffts⸗ Gefaͤlle
aber zu anderwertlicher freyher Diſpoſition reſer⸗

viret / einfolglich Confuſiones mit Confuſionen /
damit man beyderhier naͤchſten Kedreſſirung nicht
einmal Statum priorem außforſchen koͤnne/ an⸗

haͤuffet : Und in Summa alles dasjenige par force

veruͤbet / was der indiſorete Keligions - Eifer di -

ctiren / und zu Desobligirung der ſaͤmptlichen
ſten/ Juͤrſten und Staͤnden vorkommen muͤffen/ Evangeliſchen Puiſſances und Staͤnden / wie auch

eilferti⸗
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1700 . eilfertigen und voͤlligen Extirpation der Evangeli⸗ net / da Sie beruͤhrtes Memorial zu ſolcherUneit /

ſchen Religion / worauff es angeſehen zu ſeyn ſchei⸗

net / gereichen mag . Woraus dann gnugſam abzu⸗

nehmen/ daß die Catholiſche Geiſtlichkeit in der Chur⸗

Pfaltz die VerzoͤgerungE. Churfl . Durchl . endlichen

vertroͤſteten keſolution ſich zu Nutzen machet / umb

inzwiſchen den dtatum Keligionis uͤber einen Hauf⸗

fen zu werffen / und ſich ſo dann mit der violenten

Poſſeſſion zu ſchutzen .
Ob nun wol ich der zuverſichtlichen Hoffnung

lebe / E. Churfl . Durchl . werden dieſe Dero Beam⸗

pten und CatholiſchenGeiſtlichkeit voreylende Zon⸗

duite nicht approbiren / ſondern vielmehr alles/ dem
WeſtphaͤliſchenFriedenſchluß und Halliſchen Recels
gemaͤß / nach denen Lerminis regulativis de A.

1624 . & 1618 . von ſelbſt umb ſo ehender gnaͤdigſt
herſtellen / als E. Churfl. Drl. hierbey mercklich inter -

eſliret / und nach Dero Herrn Vaters Churfl. Durchl.
in der neulich allegirten zu Regenſpurg ad Dicta -

turam publicam den 19 . 9. April . 1686 , gegebe⸗
nen Summariſchen Anzeige / denen Churfl . Pfaltz⸗

grafen in dem Weſtphaͤliſchen Friedenſchluß alle die

als es Ihro uͤberlieffertworden/ gutmuͤthig angenom⸗

men / dann auff Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . Keſolu -

tion , ohne weder auff die Zeit / und deß ſo weitwen⸗

digen Memorials Beſchaffenheit / noch Ihr . Chur—
fuͤrſtl. Durchl . anderwaͤrtige wichtige Regierungs ,
Geſchaͤffte / ( woran es Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . ſo
wenig als andern Dero Herren Mit⸗Churfuͤrſten
bekanntlich ermangelt ) zu refleckiren / mit ſolchem
Eyfer einer Seits andringen / anderer Seits aber im⸗

mer neue vermeyntliche Beſchwerden / und zwar mit

ſo animoſen Exaggerationen einſchieben / daß es

allerdings das Anſehen / Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .

wolte nicht einmal in einem ſo wichtigen Werck

gnugſamer Bedacht und ſo viel Zeit zu Dero recht —

maͤſſigen Defenſion , als man Gegenſeits zu derſel⸗
ben vermeintl . Oppugnation gebraucht / gelaſſen ;
ſondern alles uͤbereilt / und Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .

immittels bey Dero Herren Mit⸗Churfuͤrſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden / durch allerhand ohnbegruͤndete
odioſe Vorbildungen in Mißtrauen ohnverdient
geſetzt werden .

Laͤnder und Guͤter / wie Sie A. 1618 . dieſelbe inge⸗
habt / unter dem Namen der Untern⸗Pfals roltitui⸗

ret / und darauff die jetzige Chur⸗Stelle / nachInhalt
oberwehnten Friedenſchluſſes / kundiret und gewid⸗
met iſt / die Chur⸗Pfaltz auch nur unum eundem —

que terminum reſtitutorium & regulativum
tam in Eccleſiaſticis quam in Politicis gehabt /
einfolglich / wer das eine Stuͤck davon / nemlich Ec⸗

cleſtaſtica , uͤber einen Hauffen werffen will/ derſel⸗
be zugleich das Bundament der achten Chur Stelle
und Chur⸗Pfaͤltziſche Keſtitution in Politicis

ebenfalls renverſiret ; So muß jedoch aus ſpecial
gnaͤdigſtem Befehl und erhaltener Loſtruction ſo
viel inſtaͤndiger umb Ertheilung E. Churfl . Durchl .

Fipal - Reſolution anhalten / als Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . zu Brandenburg / mein gnaͤdigſter Herr /
und ſaͤmtliche Evangeliſche Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnde gerne wiſſen moͤchten/ was Sie zu ge⸗ uͤbrig verbleiben wuͤrde. Welches alles / gleich wie

warten ? damit Sie Ihre Meſures darnach nehmen/

druͤckliche Garantie deſſelben/ wozuſie ſich verbindlich

gemacht / re quiriren koͤnnen. Duͤſſeldorff den 29 .

Jan . 8 . Febr . 1700 . Welchem dann gleichfalls
wie bey den vorigen Meworialen die Beweißthuͤ⸗
mer der angefuͤhrten neuen Gravaminum beygefuͤ⸗
get geweſen .

Es haben aber Se . Churfl . Durchl . den 13 . 3.

Febr . eine abermalige Dilatoriſche Reſolution er -

theilet / in dieſen Worten : Ihr. Churfl . Durchl . zu

Pfaltz haͤtten billig verhofft / Ihr . Churfl . Durchl

zu Brandenburg Cleviſcher Geheimer Regierungs⸗
und Kriegs Rath / auch Obriſter Kriegs Commiſ⸗

ſarius , Freyherr von Wyllich iu Berelaer , wuͤrde

ob hoͤchſtgedachter Ihr . Churfl . Durchl . Keſolu -

tion , auff deſſen / Namens des Loͤbl. Corporis Pro -

teſtantium , eben als Ihr. Churfl . Durchl . auff
Dero Zuruͤckreiſe aus denen Chur⸗Pfaͤltziſchen Lan⸗

den begriffen geweſen / uͤberreichtes Memoriale mit

Gedult und in der Erinnerung vielmehr abwarten /
in was weitwendigem Convolut ſothanes Memo —

rial beſtehet / und mit was ſonderbarer Beſcheiden⸗

heit Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . ihme darinnen begeg⸗

auch/ auff den unvermutheten Verweigerungs⸗Fall/ hiernaͤchſt ſich weitlaͤufftiger ergeben wird ; alſo

die Copſortes Pacis Weſtphalicæ umb die nach⸗ ſeynd Ih. Churfuͤrſtl . Durchl . gaͤntzlich gefichert / daß

So wenig Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . dem Herrn
Abgeſandten den vermeynten Terminum regulati -
vum in der Chur⸗Pfaltz ( wie ſich hiernaͤchſt mehrers
zeigen ſolle ) nachgeben koͤnnen/ ſoeinighingegen ſeynd
Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . mit demſelben / daß die

Eccleſiaſtica , ohne daß hiebey die Politica mit ley⸗
den / in der Untern⸗Pfaltz nicht beruͤhret / weniger
uͤber einen Hauffen geworffen werden koͤnnen. Und

weilen ein im Religions⸗ und Weſtphaͤliſchen Frie⸗
den ausgemachtes Principium : Quod , cujus eſt

Regio , ejus & ſit Keligio ; ſeynd Ih . Churfuͤrſt.
Durchl umb ſo weniger zu verdencken / daß/ da Ihro
das erſtere unſtreitig zukoͤmmt/ Sie ſich das leztere

umb ſo weniger entziehen laſſen koͤnnen / als leicht⸗

lich abzuſehen / vie wenig Ihro alsdann von der Ke —

gione , da andere die Dependentz in der Religion
an ſich ziehen koͤnnten / auſſer des bloſſen Namens

es ob Ih . Churfl . Durchl . hauptſaͤchlicher Kelolution

ein Loͤbl. Corpus Prote ſtantium, da Sie ſolche mit

unpræoccupirtem Gemuͤth reifflich erweget / von

ſelbſten befinden wird / daß Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl

die vermeyntlich angedrohete Garantie des Weſtphaͤ
liſchen Friedens wider ſich weniger zu befuͤrchten/ als

zu dero Handhabung geſtalten Umbſtaͤnden nach

ſelbſten zu verlangen . Indeſſen werden Ihr . Chur —
fuͤrſtl, Durchl . Dero vom Herrn Abgeſandten be—

ſchuldigte Chur⸗Pfaͤltziſche Regierung und Bedien —

te /auch Catholiſche Geiſtlichkeit / uͤber die vorgebrach⸗
te Beſchwerde / nach Nothdurfft vernehmen / und ſo

fort / befindenden Dingen nach / ſolche Verordnung

thun/ daß niemand mit Fug dagegen ſich zu beſchwe⸗
ren Urſach haben wird . Solten aber die ſo harte
und ſo ſehr exaggeriite Beſchuldtgungen aberma⸗

len / wie die ſo ungereimte unerfindliche Veriticirung

der vermeyntlichen vorigen Gravaminum ,in bloſſen

dahin nur angeſehenen Aflertis beſtehen / Ih . Chur—
fuͤrſtl. Durchl . und die Ihrige anderwaͤrttg unver⸗

ſchuldet odios zu machen ; verſehen ſich Ih . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl .zu Ih . Churfl. Drl. zu Brandenburg

billig / Dieſelbe werden den Ihrigen / gegen ſo harte

Ver⸗
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Berleumbdungen/ womit Sie beladen werden wol⸗
len / geziemendes Recht verſchaffen; und beziehen

ſich Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . uͤbrigens / wegendeſ⸗
ſen/ ſo er / Herr Abgeſandter / beyIhr⸗Churfuͤrtl,
Durchl . wegen der Proteſtirenden Militair - Per ,

ſonen gleichfalls beſchwerend erinnern laſſen / auff

derſelben / ihme / Herrn Abgeſandten ſelbſten / ſo

muͤndlich als ſchrifftlich abgegebene hierneben liegen⸗

de Erklaͤr·und Erſuchung . Worauß augenſchein⸗

lich erhellet / daß die jenige / ſo auff Ihr. Churfuͤrſtl .

Durchl . einigen Gewiſſens Zwang zu bringen / ſo

operos als vergeblich ſich bemuͤhen / der Warheit
und Dero ſelbſt eigenem Gewiſſen hierin / auß an⸗

derwertem unziemlichen Abſehen / vielmehr Gewalt

anthun . Wollten Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . Ih⸗
me / Herrn Abgeſandten / auff deſſen Memorial ,

vom 8. dieſes / gnaͤdigſt unverhalten . Duͤſſeldorff
den 13. Febr . 1700 .

Welchem nach der Herr Baron von Bozelaer

den 25 . 15. Febr . folgendes mit nochmahligen Bey⸗

lagen / von nur noch neulichſt vorgenommenen Ex -

ecutionen uͤbergeben : Ew . Churfuͤrſtl . Durchl .

abermahlige Dilatoriſche Keſolution vom 13 . hu -

jus , iſt mir den 10 . ( 20. ) ejuſdem inſinuiret wor⸗
den . Wie ich nun darauß erſehe / daß ſo wol die

von mir in ret roactis gnugſamlich widerlegte Prin⸗

cipia abermals repetiret / als auch hin und wieder

mir einige ſchwere Aufflagen durch den Concüpi⸗
enten irrig imputiret worden ; Alſo habe Seiner

Churfuͤrſtl. Durchl . zu Brandenburg / Meinem

Gnaͤdigſten Herrn / und dem ſaͤmptlichen Hoch⸗
loͤblichen Corpori Evangelicorum ich alles ledig⸗
lich anheim geſtellet / wie Sie ein und anders con⸗

lideriren werden ; und muß mich mitlerweile auff
die Notorietàͤt und mein gutes Gewiſſen beruffen .
Damit aber Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . nicht etwa

durch ungleichen Bericht ferners in die Gedancken

gerathen / als ob in dem neuen Beweißthum uner⸗

findliche Sachen enthalten ; ſo lege abermals ſub

lit . A. an / was zu deſſen Beſtaͤrckung dienen

kan : Und ſtelle Deroſelben anheim / ob Sie uͤber

der Warheit derſelben inquiriren zu laſſen belieben

wollen .

Wegen des Gewiſſens ⸗Zwangs in hieſigen Lan⸗

den / beziehe mich auff des Reſidenten Beckers letz⸗

ters Memorial vom 15 F. hujus ; worinnen er

die Contravention des Religions⸗Kec eſs uͤberfluͤſ⸗
ſig dargethan / und daß alles Vorgebrachte die ſelbſt⸗
redende Warheit ſeye / und dißſeits derſelben und

dem Gewiſſen kein Zwang angethan wird.
Was in der neulichen Verificirung wegen des

Orts Guntheim / im Ampt Alzey / vermeldet /iſt

zwar nicht in allem ; jedoch in einem oder andern

Punct , ratione hujus loci , ein Irrthum ; wo⸗

von hiernaͤchſt die Erlaͤuterung geben will . Duͤſſel⸗
dorff den 15 . 25 . Febr . 1700 .

Hierauff nun haben Se . Churfuͤrſtl. Durchl den

18 . Mart . Dero ſinal - Reſolution ertheilet / wel⸗

che man aber anhero zu ſetzen ſich entuͤbriget / ſon⸗
dern den geneigten Leſer an die derentwegen vor ei⸗

niger Zeit in Truck gegebene / ſo genannte Relt⸗

gionsNegociation , wie nicht weniger an des

Londorp . Acta publica lediglich remittiret haben
will .

naͤchſt/ auff Gutbefinden der Evangeliſchen Staͤn / 1700 .

de / den 29. April von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Ab⸗chut vor der

ſchied / vermittelſt naͤchſtgeſenten nochmahligen dorene
ſchrifftlichen Vorſtellung : Nachdem in Ew. ſeine ſchriſt ,

Churfüͤrſtl . Durchl . mir ertheilten bißhertgen / ſon,Aalunder
derlich denen beyden letzteren und Einal - Reſolu⸗

tionen / dem Weſtphaͤliſchen Frieden⸗Schluß gantz

verkehrte Deutungen gegeben / und darinnen neu⸗

erliche Principia in Religtons⸗Sachen im Reich

ẽtabliret werden wollen / welche dem klaren Buch⸗
ſtaben gedachten Friedens / und darinnen enthalte⸗
ner Reſtitution der Untern⸗Pfaltz / cam in Ec⸗

cleſiaſticis , quam in Politicis ; der Intention

der Paciſcirenden Hohen Theile ; der Execution

gedachten Friedens ; der bißherigen Obſervantz in

dem Reich / in Faͤllen/ da der Catholiſchen Reli⸗

gion zugethane Reichs⸗Staͤnde in Evangeliſche Lan⸗

de ſuccechret ; denen Judicatis beyder hoͤchſten
Reichs⸗Gerichte ; ja endlich Ew . Churfuͤrſtl . Drl .

und Dero Herrn Vaters Churfuͤrſtl . Drl . Chriſt⸗
mildeſter Gedaͤchtnuͤßeigenen gethanen / und theils

bey Churfuͤrſtl . wahren Worten eingerichteten De⸗

claration : auch dem Schwaͤbiſch⸗Halliſchen Ver⸗

gleich ſchnurſtracks zuwieder lauffen So hat ein

Hochloͤbl . Evangeliſches Corpus unterm 10 . hu -

jus einhelliglich geſchloſſen / und mich expreſsẽ in⸗

ſtruiret / meinen Abſchied unverweilt zu nehmen /

und zu declariren / daß zwar ein Evangeliſches
Corpus dieſe Religions Sache in der Pfalz GOtt

und der Zeit befehlen muͤſtez wie es dann proteſtan⸗
do ſich alle Jura und Befugnuͤſſe hiemit per ex⸗

preſſum reſetviret ; aber auch nicht zu verdencken

ſeyn wird / wann es zu ſeiner Sicherheit undAuff⸗
rechthaltung des Religions und Weſtphaͤliſchen
Friedens im Reich / zureichende Meſures nimmet /
und alle in Goͤttlich⸗Natuͤrlichen und andern Rech⸗

ten erlaubte / abſonderlich denen Reichs⸗Conſtitu⸗
tionen und Inſtrumento Pacis , in ſpecie Art .

17 . conforme Defenſions - Mittel und Wege ge⸗

brauchet / umb dergleichen groſſes Præjuditz abzu⸗

wenden : zu welchem Ende daſſelbe genoͤthiget wird /
zuforderſt an Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . und das Reich

ſich zu wenden / dann auch bey denen uͤbrigen Ho⸗
hen Compaciſcenten und Garanis ; ingleichen bey
denen / in dem Weſtphaͤliſchen Frieden eingeſchloſ⸗
ſenen / und bey deſſelben Auffrechthaltung Interel⸗

ſirten Kronen und buiſſancen , welche ſamnpt und

ſonders / vermoͤg des Weſtphaͤliſchen Frtedens / zu

deſſen Gatantie , contta quemcunque , ſine Ke -

lieionis diſtinctione verbunden ſeynd / von denen

erleidenden offenbahren Contraventionen die Noth⸗

durfft anzubringen / und derſelben Garantie und

Aſſiſtertz zu imploriren / und ſich endlichen ſelbſt/
ſo gut moͤglich / bey dem ſo theuer erworbenen Re⸗

ligions / und WeſtphaͤliſchenFrieden zu ſchützenz hin/
gegen ſich von allem wiedrigen Verfahren und gaͤntz⸗
licher Inverſion des Status Eccleſiaſtici zu retten ;

Wann auch daruͤber Welterungen und Ungelegen⸗

heiten im Reich entſtehen ſollten / wollen Seine

Churfuͤrſtl . Durchl . von Brandenburg / mein Gnaͤ⸗

digſter Herr / und ſaͤmptliche Evangeliſche Chur⸗

fuͤrſten/ Fuͤrſten / und Staͤnde vor GOTT / der

Roͤm. Kaͤyſerl. Mʒajeſt und dem Reich entſchuldiget

ſeyn / und die ſchwere Verantwortung denenUrhe⸗
Der Herr Baron von Beeꝛelaer aber nahm hier. bern heimgewieſen haben .
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Was meine wenige Perſon anbelanget / ſo erſtat⸗
te hiemit unterthaͤnigſten Danck / vor alle / waͤhren⸗
der meiner Anweſenheit / mir erwieſene Hohe Chur⸗
fuͤrſtl. Gnaden⸗Bezeugungen / und werde nicht er⸗

mangeln / ſelbige aller behoͤrigen Orten gebuͤhrend
anzuruͤhmen ; Der in Ew . Churfl . Durchl . Hulden
und Gnaden mich gehorſamſt recommendire / und

in unterthaͤnigſtem Keſpect Lebenslang verharre/ ꝛc.

Duͤſſeldorffden 29 . April 1700 .

Welchem Se . Churfl . Durchl . den 30 . April
folgende Schluß⸗Erklaͤhrung nachgeſandt : Ihr .
Churfl . Durchl . zu Pfaltz haben in Dero / dem Chur⸗
Brandenburgiſchen Herrn Abgeſandten Freyherrn
von Bœzelaer , ſonderbahr unter dato 18 . Martii

erſthin ertheilter Keſolution , was Geſtalten Dero

in ihren Chur⸗Pfaͤltziſchen Landen in Religions⸗
Sachen ergangene Lands FuͤrſtlicheVerordnungen /
in den duͤrren Worten des WeſtphaͤliſchenFrieden⸗
Schluſſes / dem Nuͤrnbergiſchen Executions -

Keceſs / der bißherigen Oblervantz im Reich /
und in denen von den Froteſtirenden Herrn Staͤn⸗

den ſelbſten ẽtablirten / und bey allen Vorfallenhei⸗
ten gebrauchten / und brauchenden Principiis
beſtens und unwiederſprechlich kundiret : We⸗

der dein Halliſchen Keceſs , in ſo weit derſelbe obge⸗
dachtem Weſtphaͤliſchen Frieden gemaͤß/ und da der /
ſelbe auch einiger Weiß verbuͤndlich geachtet wer⸗

den koͤnte/ noch Ihrer Churfl . Durchl . und Dero in

GOtt ruhenden Herrn Vaters Churfl Durchl. hier⸗
innfalls erfolgten Erklaͤhrungen einiges Sinnes zu

wiedermit ſolchem Beſtand / und unwiederleglichem
Grund angewieſen / daß maͤnniglich / ſo dem Recht

und Gleich viel mehr / als einiger ohnzeitiger præoc -

cupation Platz geben will / mit denen Haͤnden al⸗

lerdings betaſten muß / mit was Ungrund Ihr .
Churfl . Durchl . abermalen beſchuldiget werden /

ſampt thaͤtenSie beruͤhrtemWeſtphaͤliſchen Frieden⸗
Schluß ( auff deſſen duͤrrem Buchſtaben wieder die

gegenſeitige verkehrte Deutungen Ihr . Churfl . Drl .

eintzig und allein beſtehen ) gantz verkehrte Deutungen
geben / der Intention der Paciſcirenden hohen
Theilen / ( welche auß Churfuͤrſten Carl Ludwigs
Chriſtloͤblicher Gedaͤchtnuͤßeigenen Factis und De⸗

clarationibus , und noch mehrers / ausder Friedens⸗
Execution , und in Krafft mehrerwehnten Frie⸗
dens hoͤchſtgedachten Churfuͤrſten Carl Ludwigs er⸗

theilter Lehn⸗Inveſtitur uͤberfluͤſig angewieſen ) jetz⸗

gedachter Friedens⸗Execution ( ſo notꝰriè vor Ihre
Churfl . Durchl . militiret ) dem Halliſchen Kecels ,

( welcher zu einiger verbindlichen Vollkommenheit
bekanntlich nicht gediehen ) und Ihrer Churfuͤrſtl .
Durchl . und obhoͤchſtgedacht Dero Herrn Vaters

Churfl . Durchl . beſchehenen Erklaͤhrungen/ in ſo
weit ſolche einige Verfaͤnglichkeit nachfuͤhren koͤn⸗

nen / in einige Weiß oder Weg contravenirt / und

wie wenig ein loͤbliches Corpus Proteſtantium

ohne faſt ohnlaugbahre Violirung des Weſtphaͤli⸗
ſchen Friedens befuget / nachdem Ihro Churfl . Drl.
Chur⸗Pfaͤltzſche Unterthanen bey obigen Deroſel⸗
ben Landesfuͤrſtl . Verordnungen williglich / und mit

behoͤrigerdubmiſſion acquieſciren / auch unter ſich
friedlich / und ruhiger als vorhero jemalen leben / ſich
pro Contradictore darzuſtellen / und Ihrer Chur⸗
fürſll . Durchl. das fůrnemſte Kleinod Dero Lands⸗

Veſchreibung
Fuͤrſtlicher Hoheit in Diſput zůl ziehen/ maffen Ihr.

1

Churfl . Durchl . ſich dann allerdings geſichert wiſſen
dafern dem Loͤll. Corpori Proteſtantium gnug
ſame Zeit und Weil gelaſſen worden / Eingangs
gedachte Ihro Churfl . Durchl . Keſolution , und
die darinn vorgeſtellteunwiedertreibliche kundamen⸗
ta ( davon der wenigſte Theil Dominorum Pro -
teſtantium annoch Information erlangt / oder er⸗

langen koͤnnen) der Gebuͤhr mit reiffem Bedacht zu

uͤberlegen/ der Herr Abgeſandte wuͤrde Ihrer Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . alsdann keine in ſo harten / und nach⸗
dencklichen von Ihrer Churfl . Durchl . nicht ver

ſchuldeten / ſondern gantz andern Terminis beſte⸗
hende endliche Reſolution uͤberbrachthaben ; gegen
welche Ihre Churfl . Durchl , allen unguͤtlich /und

unſtatthafften Imputationen feyerlichſt contradici .

rende / und quævis competentia reſervirende /
vor GOtt und der gantzen ehrbahren Welt conte -

ſtiren / und zu proteſtiren ſich gemuͤſſtgetbefinden /

daß/ ſo wenig ſie das Licht in Sachen ſcheuen/ ſon/
dern Ihro Kaͤyſ. Maj . und dem Reich / und weme

hierunter auch einige rechtmaͤſſige Cognition zukom⸗
men mag / ſolches zu gruͤndlicher unpartheyiſcher
Unterſuchung williglich untergeben wollen ; ſo we⸗

nig koͤnnen und werden Ihre Churfl . Durchl . durch
gegentheilig angemaſſte unbefugte Contradiction ,
und ſo offt und vielmal anbetrohete / in Goͤtt /und

Weltlichen / auch aller Voͤlcker Rechten / ſonderbahr
aber denen heilſamen Reichs⸗Satzungen / und dem

Weſtphaͤliſchen Frieden ⸗Schluß hoͤchſtverbotene /

gewaltthaͤtige Zunoͤhtigungen von deme / was Ihro
Churfl . Durchl . jetzgemeldt ſo theur erworbener Frie⸗
den⸗Schluß / und die hierauff gegruͤndete Kaͤyſerl,
Inveſtituren in Dero Chur⸗PfaͤltziſchenLanden /
gantz klar und deutlich zulegen / einiger Maſſen
abſtehen / und die ſchwehre Verantwortung bey
Gott / und ewige Blame , bey jetzigund hinkuͤnffti⸗
ger Nach⸗Welt denjenigen uͤberlaſſen/ welche unter

einem nichtigen Religions ⸗Schein zu Ihrer Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . unrechtmaͤſſiger Weiß ſich zunoͤhti⸗
gen / und das liebe Vaterland in beſchwehrliche Wei⸗

terung / und ſchaͤdliche innerliche Verwirrung zu

ſtuͤrtzen ſich befleiſſen . Zu denen Hohen Herrn Ga —
rants des WeſtphaͤliſchenFriedens verſehen ſich Ihro

Churfl. Durchl.billig / daß Sie Ihro Churfl. Durchl.
allenfalls bey mehrgedachten Weſtphaͤliſchen Frie
den⸗Schluſſes vortheiliger Diſpoſition , nachdem
Sie der Sachen Beſchaffenheit gruͤndlich informi⸗

ret / kraͤfftig vielmehr manuteniren / als der gegen⸗

theiligen wieder erwehnten Frieden ⸗Schluß ſchnur/
ſtracks anlauffenden Beeintraͤchtigung in viel oder

wenig beypflichten / und deren ſich mittheilhafftig
machen werden . Wolten Ihre Churfl . Durchl .

ihme/ Herrn Abgeſandten/ auffdeſſenunterm 25 . diß
beſchehenes ſo muͤnd⸗als ſchrifftliches Vorbringen
mit dem Anhang / auff die beygefuͤgte Entſchuldi⸗
gung unverhalten / Ihre Churfl . Durchl . verdencken

Ihme umb ſo weniger / daß er / Herr Abgeſandte /

dasjenige / ſo er in Gommiſſis gehabt / in denen vor /
geſchriebenen Terminis Ihrer Churfl . Durchl . vor⸗

gebracht / als ſolches allen getreuen Miniſtris ohn⸗
vermeidlich zukommt / und Ihrer Churfl . Durchl .
nicht unbekannt / daß die Sach alſo bewandt / daß ſie
hierinne mit ihme / Herrn Abgeſandten / in parti⸗

culari nicht zu thun ; Geſtalten Ihre Churfl . Drl .
dann

Chur⸗Pfalgſſchoe—



00 ,
1700 .

Geſchichte . SenckwürdigerGeſchichte . 739

dannihme der Continuation der vor deſſen Perſon

jederheit gehabter ſonderbahren Eſtime und Gnad

hiemit allerdings verſichern / und die gebetene Erlaſ⸗
ſung demſelben hiemit in Gnaden ertheilen . Duͤſſel⸗

dorff den 30 . April 1700 .

Dieſem waren die Churfl . Kecredentialien an

das Evangeliſche Corpus von eben dem Dato beyge⸗

fuͤgt : Von GOttes Gnaden / Johann Wilhelm /
Pfaltzgraf beym Rhein / des Heil. Roͤmiſchen Reichs

Erb⸗Schatzmeiſter und Churfuͤrſt / in Bayern / zu

Juͤlich/ Cleve und Berg / Hertzog ; Graf zu Vel⸗

dentz / Sponheim / der Marck / Ravensberg und

Moers / Herr zu Ravenſtein / ꝛc. Unſern gnaͤdigen

Gruß zuvor / Wohlgebohrne / Edel / und Veſte / auch

Hochgelehrte / beſonders Liebe / und liebe Beſondere

unſers freundlich vielgeliebten Vetters und Bruders /
des Herrn Churfuͤrſt zu Brandenburg Lbd. Clevi⸗

ſcher Geheimbder Regierungs ⸗und Kriegs⸗Raht /
auch Obriſter Commiſſarius , Freyherr von Wyl —
lich / u Bezelaer , wird denen Herren / Denſelben und

Euch des mehrern hinterbringen / weſſen Wir Uns

auff deſſen ſowol vor⸗ als letztmaligen Vortrag ſo
ſchrifft⸗ als muͤndlich erklaͤret ; Thun Uns demnach

hierauff allerdings beziehen/ und verbleiben den Her⸗
ren / Denſelben und Kuch mit gnaͤdiggeneigtem Wil⸗

len / auch Gnaden / und allem Guten wohl beygethan .
Duͤſſeldorffden 30 . Aprilis 1700 .

Der Herren / Derſelben und Euer

Gutwilliger

Johann Wilhelm / Churfuͤrſt .

Das Corpus Evangelicum aber ließ an Se .
Churfl . Durchl . zu Brandenburg wegzen gnaͤdigſt
uͤbernomener Deputation hier beyſtehendes Danck⸗

ſagungs⸗Schreiben abgehen : Durchlauchtigſter
Churfuͤͤrſt/ Gnaͤdigſter Herr . Ew . Churfl . Durchl .

haben auff geziemendes Anſuchen ſich zeithero des be⸗

truͤbten Evangeliſchen Religions Zuſtandes in der

Untern Pfalt / durch Dero Cleviſchen Geheimen Re⸗

gierungs⸗ und Kriegs⸗Rath / auch Ober⸗Commiſ -

larium , Freyherrn von Wyllich zu Boezelaer , deſ⸗
ſen bey dieſem Negotio gebrauchte Conduite , an⸗

gewendeter Fleiß und Geſchicklichkeit / unſern gnaͤdig⸗
ſten und gnaͤdigen Herren Principalen / auch Obern

und Committenten / allenthalben zu ſonderbarem
Gefallen gereichet / an dem Chur⸗PfaͤltziſchenHofe
nachdruͤcklichen angenommen / und durch dieſe vor

der gantzen Chriſtlichen Welt an den Tag gelegte
hoͤchſt ruͤhmlichſteProbe Dero vor das geſamte Evan⸗

geliſche Intereſſe tragenden Sorgfalt / und Chriſt⸗
loͤblichen Eifers / ſich ein Evangeliſches Corpus zu

einer immerwaͤhrenden Erkaͤntlichkeit verbindlich ge⸗

macht . Gleich wie nun in ſolchem Betracht Eure

Churfuͤrſtl . Durchl . im Namen und von wegen un⸗

ſerer gnaͤdigſten und gnaͤdigen Herren Prineipalen /
auch Obern und Committenten / deßhalben der ge⸗

ziemende und ſchuldigſte Danck abgeſtattet / und an⸗

bey· verſichert wird / was maſſen ſie nimmer auſſer
Acht laſſen werden/ dieſe Ihnen bezeigte hohe Freund⸗
ſchafft und Churfuͤrſtl . Gnade ſamt und ſonders bey
allen ſich ereignenden Gelegenheiten nach Vermoͤgen

fe und Troſt gnaͤdigſt verliehenen Vatrocinii wegen /
nicht allein vor ſich und Dero glorwuͤrdigſtesChur⸗
hauß / den unfehlbaren Goͤttlichen Segen zu genieſ⸗
ſen / ſondern auch von der werthen Volteritaͤt einen

unſterblichen Nachruhm zu gewarten haben werden .

Inmaſſen dann E. Churfuͤrſtl . Durchl . wir damit
der Goͤttlichen Obhut zu aller ſelbſt verlangenden ho⸗
hen Gluͤckſeligkeit getreulich empfehlen / und in tieff⸗

ſter dubmiſſion verharren . E . Churfl . Durchl .

Regenſpurg den
22· Maji 1700. Unterthaͤnigſt⸗ gehorſamſte

Der Evangeliſchen Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und

Staͤnde zu dem noch fuͤrwaͤhrendenReichs⸗

tage gevollmaͤchtigte Raͤthe / Bottſchafften
und Geſandte .

An Se . Churfl . Durchl . zu Brandenburg
Schema Sigillantium .

Churfuͤrſtliche.
Chur⸗Sachſen .

Fuͤrſtliche.
1. Sachſen⸗Weimar . 7 . Wuͤrtenberg.
2. Sachſen⸗Eiſenach . 8 . Holſtein⸗Gluͤckſtatt.
3. Brandenb. Culmbach . 9 . Anhalt .
4 . Brandenb. Onoltzbach. 10. Oſt⸗Frießland .
J . Braunſchweig⸗Zell . 1 1. Wetterauiſche Grafen.
6. Braunſch . Wolffenb . 12 . WeſtphaͤliſcheGrafen .

Reichsſtaͤdtiſche.
Rheiniſche Banck . OberlaͤndiſcheBanck .

1. Worms . 2. Ulm .

3. Muͤhlhauſen. 4 . Memmingen .

Ingleichem ward ein abſonderliches Danck⸗
Schreiben an den Herrn Baron von Bœrꝛelaer we⸗

gen dieſer ruͤhmlich gefuͤhrten Religions⸗Negotia⸗
tion folgender maſſen abgeſchickt : Hochgebohrner
Freyherr / Inſonders Hochgeehrter Herr . Gleich
wie unſern gnaͤdigſt⸗ und gnaͤdigen Herren Princi -

palen / auch Obern und Oommittemen / zu ſonder⸗
barem Gefallen gereichet / daß auff Ihro Churfuͤrſtl .
Durchl . zu Brandenburg ꝛc. ergangenen gnaͤdig⸗
ſten Befehl Derſelbe nicht nur die Muͤhe uͤberneh⸗
men wollen / bey dem Chur⸗Pfaͤltziſchen Hofe den

klaͤglichen Evangeliſchen Religions Zuſtand in der

Untern Pfaltz nunmehr uͤberein gantzes Jahr ruͤhm⸗
lichſten zu beſorgen / ſondern auch das gantze Nego⸗
tium allenthalben mit ſolcher Prudence , unermuͤde⸗

ten Sorgfalt und Fleiß / dergeſtalt zu fuͤhren / daß
man an Seiten des Evangeliſchen Corporis nichts
anders / als ein vollkommenes Vergnuͤgen darob ha⸗
ben koͤnnen ; Inmaſſen an deſſen Eifer und Con .

duite nicht gehafftet / daß dieſes Geſchaͤffte keinen beſ⸗
ſern ducceſs gehabt ; Alſo hat man der Gebuͤhr zu

ſeyn ermeſſen / unſerm inſonders Hochgeehrten Herrn
die dafuͤr habende Obligation und Danckſagung /
maſſen hierdurch geſchicht / gebuͤhrend abzuſtatten /
mit der Verſicherung / daß wofern kuͤnfftighin einige
Occaſion vorkommen wird / demſelben hinwieder et ⸗

nicht zu zweiffeln / daß E. Churfl. Durchl. ſothanen /
zu der unſchuldig verfolgten Glaubensgenoſſen Huͤlf.

hinwieder zu verſchulden : Alſo iſt im geringſten was angenehmes zu erweiſen / unſere gnaͤdigſte und

gnaͤdigeHerren Princi palen / auch Obere und Com⸗

mitienien / ſolches nicht verabſaͤumen / ſondern ſichſ
Aaa aa 2 alle⸗
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allezeit beſonders lieb ſeyn laſſen werden . Womit

wir unſern inſonders Hochgeehrten Herrn der Goͤtt⸗

lichen Beſchirmung zu beſtaͤndigem Wohlſeyn / und
aller ſelbſt verlangender Proſperitaͤt getreulich em⸗

pfehlen / und verbleiben unſers inſonders Hochge⸗
ehrten Herrn

Regenſpurg den 23. Dienſt⸗Bereitwillige
Maji 1700.

Der Evangeliſchen Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnde zu dem noch fuͤrwaͤhrendenReichs⸗
tage gevollmaͤchtigte Raͤthe/ Bottſchafften
und Geſandte .

Indeſſen haben ſich in den folgenden Monaten

noch immer mehr Gravamina wegen Abſchaffung
der Evangeliſchen Prediger / oder Verhinderung in

ihrem Ampte / Wegnehmung der Kirchen / veruͤbter

militariſcher Execution wider unterſchiedene Evan⸗

geliſche Gemeinden / Erziehung der Kinder aus ver⸗

miſchten Ehen zur Catholiſchen Religion / Nieder⸗

knyung vor dem Venerabile , hervor gethan / in de⸗

rer beſondern Erzehlung / weil die Materien allhier
ohne das ſehr anwachſen / man den geneigten Leſer
auff die abſonderlich hievon publicirte Acta remit⸗

tiren mußz und haben endlich die EvangeliſcheStaͤn⸗
de den 24 . Decembr . folgendes Schreiben / nebſt bey⸗

gelegter Verantwortung der Chur⸗Pfaͤltziſchen Fi⸗

nal - Reſolution ,wie dieſelbe kurtz zuvor nebſt jeßzt⸗

beſagter Reſolution en parallel zu leſen geweſen /
an Ihr . Kaͤyſ. Maj abgeſchickt:

Ew . Kaͤyſ. Maj wird auſſer Zweiffel geziemend

hinterbracht worden ſeyn / und annoch in unentfal⸗
lenem allergnaͤdigſten Andencken ruhen / was im

Namen der Augſpurgiſchen Confetlions . - Verwand⸗

ten / Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde als unſerer
gnaͤdigſten und gnaͤdigen Herrn Princi palen / auch

Obern und Committenten wir zu 2. malen / als

unter dem 28 . Nov . 8. Dec . des 1698 . und den 9 .

19 . Febr . 1699 . wegen der von Sr . Churfl . Drl .

zu Pfaltz wieder die klare Diſpoſition des Keli —

gion- und Weſtphaͤliſchen Friedens vor einiger Zeit
neuerlich angemaſſten Beraͤnderungen cirxca ſtarum

Religionis , in der Untern Pfalt / Ew . Kaͤyſ. Maj .

zu der allgemeinen Reichs ⸗Verſammlung verordne⸗

tem Con - Commiſſario , Freyherrn von Seyler /

muͤndlich vorgeſtellet / und pro Memoria ſchrifft⸗

lich behaͤndiget. Wann aber die in aller Unterthaͤ⸗

nigkeit gehoffte allergnaͤdigſte Reſolution und
Kaͤyſ. Antwort biß jetzo nicht erfolget / auch alle die

bey Sr . Churfl. Durchl. zu Pfaltz deßhalber vermit⸗

telſt einer an dieſelbe beſchehener eigenen Abſchickung

ſo muͤnd⸗als ſchrifftlich gethane beweglich und nach⸗

druͤckliche Kepræſentationes , beſage der ſub lit . A .

hiebey gehenden Acten , gant keinen Effect gehabt
vielmehr an ſtatt deſſen man an Seiten eines Cor⸗

poris Evangelicorum mit Betruͤbnuͤß wahrneh⸗
men muͤſſen/ daß alles nach Gefallen eingerichtet
und geaͤndert/ folglich / laut der fernerweit einge⸗
ſangten Sravaminum ſub lit B. die Betraͤngnuͤß
mmer hefftiger worden / man auch dahero ſich gemuͤſ⸗
ſiget befunden / die Chur⸗Pfaͤltziſcheinal . Keſo⸗

jution umnbſtaͤndlich alſo zu beantworten / wie ſub

it . O. zu erſehen / umb dadurch der gantzen Chriſtli⸗
chen Welt deutlich unter Augenzu ſtellen / auff was

Heſchreibung ChurPfaͤlziſche
ſchwachem und nichtigem Grunde die Gegentheils /
Argumenta beruhen / und was Geſtalt via Kacti
wieder alles Recht und Befuͤgnuͤß gegen die vorge⸗
meldte Reichs⸗Geſetze gehandelt werde ; So haben
ſaͤmptliche Evangeliſche Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤrſten und

Staͤnde die Entſchlieſſung gefaſſet / hievon nicht nur

einem Loͤbl. Corpori Catholicorum die gebuͤhren.
de Communication wiederfahren zu laſſen / in der

zuverſichtlichen Hoffnung / dieſelbe werden hierauß
die eigentliche Beſchaffenheit der Sache gruͤndlich
erwegen / und in genauerm Betracht der zu des ge⸗
meinen Weſens empfindlicher Bekraͤnckung und

Unheil unaußbleiblich hierauß erwachſenden Folge⸗
rungen Churfl . Durchl . zu Pfaltz durch dienſame

Vorſtellung zu Beobachtung der Reichs ⸗Grund⸗

Geſetze zu dilponiren bedacht ſeyn / ſondern zu for⸗
derſt an E. Kaͤyſ. Maj . als Ihr allerhoͤchſt und aller⸗

gnaͤdigſtes Ober⸗Haupt / ſich in dieſer Sie aller ,

ſetts ſchmertzhafft atlicirenden Bedruckung in tiefe⸗
ſter Unterthaͤnigkeit wenden / und Dero allerhoͤch
ſtes Ampt hierunter geziemend imploriren wollen /

mit allerunterthaͤnigſter und inſtaͤndiger Bitte / die⸗

ſelbe wollen nach Dero in der gantzen Welt erſcholle⸗
nen unſterblichen Ruhm / auch deßfalls Dero Liebe

zu der heilſamen Gerechtigkeit zeigen / und vermit/
telſt Dero allerhoͤchſten Kaͤh . Aucoritaͤt ſolche nack /

druͤckliche Verfuͤgung thun / daß in der Untern

Pfaltz circa ſtatum Religionis forderſamſt alles

wieder in den Stand / wie es vor der letzlich vorge⸗

gangenen Aenderung geweſen / reſtituiret / hinge⸗

gen alle und jede wieder das Inſtrumtntum Pacis

Osnabrugenſis unternommene Attentata gaͤntzlich
abgeſtellet werden ; da auch uͤber beſſere Zuverſicht
Churfl . Durchl . zu Pfaltz das Inftruwentum Pa -
cis hierunter zweiffelhafftig ( wie es doch nicht iſt )
zu ſeyn vermeinen ſolten / wolten Ew . Kaͤyſ. Maj.
allergnaͤdigſt geruhen / dieſelbe dahin anzuweiſen /
daß ſie ſolches prævia reſtitutione ad Comitia
bringen / allermaſſen hoffentlich niemand in Abrede

ſeyn wird / daß Churfl . Durchl . als ein Particulat -

Stand / ſich hierunter / wo anders Recht und Bil ,

lichkeit Platz finden ſollen/ einer ſelbſt beliebten in⸗
terpretation anzumaſſen keines wegs befugt . Ew .

Kaͤyſ. Maj . werden nach Dero von Anfang Dero

glorwuͤrdigſten Regierung / welche Goͤttliche Guͤte

noch auff viele und lange Jahre beſtaͤndig und gluͤck⸗
lich ſeyn laſſen wolle / biß jetzo vor das geliebte Va⸗
terland Teutſcher Nation niemals gnug zu preiſen/
den und Reichs⸗Vaͤterlich erwieſenen Liebe und
Sorgfalt ohne unſer weitlaͤuftiges Anfuͤhren von
ſelbſt hoͤchſt erleuchtet behertzigen / in was unwieder/
bringlichen Schaden / Nachtheil und gaͤntzliche Zer⸗

ruͤtung die gantze Verfaſſung des Reichs bey nichtf
erfolgender ſchleuniger Kemedur gerahten doͤrffte/
und ſolchem nach nicht verhaͤngen / daß die getrele

Evangeliſche Staͤnde / dafern Ste uͤber beſſeres Ver⸗

hoffen in ihrer gerechten Sache keine Erhoͤrung fin
den ſolten / wieder Willen genoͤhtiget werden / ihre

Zuflucht zu denen in dem Iuſtruwento Pacis ent⸗

haltenen und vorgeſchriebenen Mitteln zu nehmen/
und alle erlaubte Huͤlffe zu ſuchen / wodurch ſie ſich

aus denen ihnen und thren unſchuldigen Glaubens
Genoſſen bißhero faſt ohne Scheu wieder die Leges
fundamentales Impetii von allen Seiten zugefüg⸗
ten Drangſalen / darinnen man ihren allerunter⸗

thaͤnig⸗
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Deßgleichen
auch an Se

Geſchichte . Denckwuͤrdiger Geſchichte⸗

thaͤnigſten Bitten und Vorſchrifften ſo gar kein Ge⸗

hoͤr geben wollen / einiger maſſen retten koͤnnten .

Von Ew . Kaͤyſ. Majeſt . allergerechteſtem Gemuͤth
aber getroͤſten ſich Unſere gnaͤdigſt und gnaͤdige
Herren Principalen / auch Obere und Commir⸗

tenten / anjetzo einer gantz ungezweiffelten Gewaͤh⸗
rung dieſer allein auff Recht und Billichkeit ge —

richteten allerunterthaͤnigſten Bitte / werden auch

ſolches gegen Ew . Kaͤyſerl. Maj , ihrer Obliegenhelt
nach / bey allen Begebenheiten / mit allen treugehor⸗
ſamſten Dienſten zu erkennen / hoͤchſten Eyfers beftiſ⸗
ſen leben . Womit zu Ew . Kaͤyſ. Maj . allerhoͤch⸗
ſten Huld und Gnade wir Uns in aller Unterthaͤ⸗
nigkeit ergeben / und in tieffeſter Submitlion ver⸗

bleiben ꝛc. ꝛc. ꝛc.

Hierneben haben auch Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

zu Brandenburg der bißher erzehlten Verfahrun⸗
gen halber ſich bewegen laſſen / durch Dero Regie⸗
rungen die Guͤter der Catholiſchen Geiſtlichen in
Dero Landen auffſchreiben zu laſſen : welches / wie

es bey gedachten Geiſtlichen einen nicht geringen
Schrecken verurſachet / in dem ſie beſorget / daß ſie
der Pfaͤltziſchen Sachen halber etwas wuͤrden ent⸗
gelten muͤſſen ; Alſo hat die Geiſtlichteit zu Hal⸗
berſtatt den 16 . Aug . an Hoͤchſtged. Se . Chur⸗
fuͤrſtliche Durchl , folgendes Bitt Schreiben abge⸗

hen laſſen :

Durchleuchtigſter Churfuͤrſt / Gnaͤdigſter Chur /
fuͤrſt und Herr . Nicht ohne ſonderbare Gemuͤths⸗
Beſtuͤrtzung haben wir / Dero getreue Catholiſche
Geiſtliche Staͤnde und Unterthanen in Dero hie⸗
ſigem Fuͤrſtenthum Halberſtatt verſtanden / was
maſſen Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . Dero hieſigen Re⸗
gierung gnaͤdigſt ernſtlich befohlen / alle uns zuge⸗
hoͤrige Guͤter und reditus zu annotiren / und da⸗
von zu fernerer gnaͤdigſten Verordnung unterthaͤ⸗
nigſt zu berichten / und zwar auß dieſen Urſachen /
weilen denen Evangeliſchen in der Pfaltz / von 00

Catholiſchen Herrſchafft daſelbſt / allerhand Tort

und Verfolgungen angethan wuͤrden . Weilen a⸗
ber / Gnaͤdigſter Chur fuͤrſt und Herr / es unſers un⸗

terthaͤnigſten Ermeſſens ſehr hart ſeyn wollte /wann
wir das jenige / was andere / ohne unſer Zuthun /
verbrechen / und durch uns nicht zu aͤndern ſtehet/
unverſchuldet entgelten ſollten / zumahlen dagegen
Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . wir uns je und alle wege
nicht anders / als gehuldigten / getreuen und gehorfa⸗
men Staͤnden und Unterthanen gebuͤhret betra⸗

gen haben/ auch unſerer unterthaͤntgſten Schuldig⸗
keit nach / noch ferner dabey unabſetzlich cantinui⸗

ren werden : So gelanget an Ew . Churfuͤrſtliche
Durchl unſer / des geſampten Cleri Catholici ,
unterthaͤnigſt fußfaͤllges Bitten / Ste geruhen /

Dero wider uns etwa gefaſte Ungnade gnaͤdigſt
fallen zu laſſen / und als Dero vom Hohen Chur⸗
Hanſe Brandenburg / nunmehro uͤber J0 . Jahr ge⸗
noſſener Churfuͤrſtlichen gnaͤdigſten Protection ,
Clemence und Hulde uns in Hohen Gnaden noch
ferner genieſſen zu laſſen / die wir ſeyn und verharren /
Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . unterthaͤnig Gehorſam⸗
ſte ſaͤmptlicher Catholiſcher Clerus im Fuͤrſtenthum
Halberſtatt den 56 . Aug . 1700 .

Ein gleichmaͤſſiges Memorial iſt den 31 . Aug .
von ihnen an Ihr . Kaͤhſ Maj . ergangen : Ew.Kaͤhf. Mt.

Kaͤyſ. Maj . koͤnnen wir / die geſampte Catholtſche
vom Dohm Capittel / Perlaten / Canonici bey den
Collegiat - Stifftern / auch Aebtiſſinnen und Proͤh⸗
ſte der uns anvertrauten Kloͤſter / in dieſem Fuͤr⸗
ſtenthum Halberſtatt / allerunterthaͤnigſt anzuzei⸗
gen micht umbhin /was geſtalt von dem weil .
Durchl . Fuͤrſten und Herrn / Herrn Friedrich Will⸗
helm / Churfuͤrſten zu Brandenburg ꝛc. ruhmtwuͤr⸗
digſter Gedaͤchtnuͤß / und nunmehro von Dero an

der Chur und uͤbrigen danden ſuccedirendem Herrn
Sohne / dem auch Durchl . Fuͤrſten und Herrn /

Herrn Friedrich dem zten / unſern jetzigen Churfuͤr⸗
ſten und Herrn / als Erb⸗Fuͤrſten dieſes vormahli⸗
gen Stiffts Halberſtatt / wir von Zeiten des Muͤn⸗
ſter/und Oßnabruͤckiſchen Frieden⸗Schluſſes nicht
allein bey dein freyen Kxercitio unſerer Catholiſchen
Religion / und geruhigem Beſitz unſerer reſpecti

Eræbenden undKloͤſter⸗Guͤter/ gnaͤdigſt geſchuͤ⸗
zet worden / ſondern auch noch ein mehrers als das
Iaſtrumentum Pacis de rigore erfordert / nebſt
vielen Gnaden⸗Bezeugungen genoſſen haben/ alſo
daß Ew . Kaͤyſerl. Maj . wir ſolches mit Grund der

Warheit allerunterthaͤniaſt hoͤchlich zu ruͤhmen /

gnugſame Urſache haben ; Nachdem es aber auß
verſchiedenen ndicis nunmehro faſt das Anſehen
gewinnet / obdieſe bißhero ſo wolempfundene Chur⸗
fůrſtliche Hohe Gnade ſich dahero mercklich vermin⸗
dern wolle / weilen nach dem gemeinen Geruͤchte
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Cwodurch die Catholiſche dieſer Orten nicht wenig
verhaſt gemacht werden ) denen der Reformirten Re /
ligion und Augſpurgiſcher Conteſſon zugethanen
hie und dort / abſonderlich aber in der Chur⸗Pfaltz /
hart zugefetzet / und von denen Cacholicis nicht ſo
gůtig mit ihnen / denen Kvangelicis , als von ihnen
mit uns verſahren wuͤrde: Allermaſſen Hoͤchſtge⸗
dachte Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . ſolcher gegen die
Evangeliſche exercirender Verfolgungen und “ ro⸗
ceduren halber bewogen worden / hieſigen
Halberſtaͤtkiſchen Regierung vor wenig Tagen gnaͤ⸗
digſt zu befehlen / daß diefelbe alle und jede zu un ⸗
ſerer der Eingangs benannten Catholiſchen relpe⸗
cTivè Perbenden und denen geſampten Catholi⸗
ſchen Kloͤſtern zugehoͤtige Guͤter und Kevenilen ,
annot ren laſſen / und zu fernerer Verordiuing da⸗
von unterthaͤnigſt berichten ſollten / geſtalt dann
auch ſolchem Churfuͤrſtl. Befehl gehorſamſt nachzu ⸗
kommen / von hieſiger Regierungberetts der An/
fang gemachet worden / und wir dannenhero nicht
in geringen Sorgen ſtehen / daß / wo nicht einige
andere Aenderung mit uns gemacht / dannoch we/
nigſtens zum Aufange die jenige Gnaden und Wol⸗
thaten / die wir ultra diſhoit ohm Inſtrumen -

tLacis von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . bißhero ge⸗
noſſen / uns in kurtzem entzogen werden doͤrfften:
Solchem nach haben Ew . Kaͤyſerl. Maj . wir Na⸗
mens derer uns anvertrauten Stiffter / Kloͤſter und

Gotleshaͤuſer / ſolches hierdurch allerunterthaͤnigſt
fußfaͤllig antragen / und Dieſelbe umb GOttes wil⸗
len bitten ſollen / Sie geruhen allergnaͤdigſt / Dero al /

lerhoͤchſte Kaͤyſerl. Autorttaͤt gehoͤriger Orten / und

abſonderlich bey Chur⸗Pfaltz dahin zit interponi⸗
ren / damit zu unſerer und ſo vieler andern in den

Chur⸗Brandenburgiſchen Landen wohnenden Ca⸗

tholicorum Conſervation , die vorbenannte Ev⸗
angeliſche wider Recht und des Heil . Roͤm. Reichs

( DornaDero

Aa aaa Couſti -
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Conſtitutiones nicht beſchweret / ſondern ein ſol⸗
ches Lemperament ausgefunden werden moͤge/ da⸗
mit auch wir und ſo viel andere in denen Hertzog⸗
thuͤmern Preuſſen / Magdeburg / Cleve / in denen Fuͤr⸗
ſtenthuͤmernHalberſtatt / Minden / auch Grafſchaff⸗
ten Marck und Ravensberg und anderswo unter

dem Schutz vor hoͤchſtgedachter Sr . Churfl . Durchl .

wohnende Cacholici die bißhero genoſſene lobwuͤr⸗

dige Protection unſers Gnaͤdigſten Churfuͤrſtens
noch ferner genieſſen / und wegen fremder Schulden

denenſelben keine Ungelegenheit zugezogen werden

moͤge. E. Kaͤyſerl. Maj . allerunterthaͤnigſt⸗gehor⸗
ſamſte ſaͤmtliche Catholiſche vom Dom Capitul /
Prælaten / Canonici der Collegiat -Stiffter / auch

Aebtiſſinnen und Probſte im Fuͤrſtenthum Halber⸗
ſtatt den 31 . Aug . 1700 .

Sie haben auch unter eben dem Dato an Se .

Churfl . Durchl . zu Pfaltz ſelbſt geſchrieben folgender
maſſen : E. Churfl . Durchl . koͤnnen wir / die geſamte
Catholiſche von dem Dom⸗Capitul / Prælaten / Aeb⸗
tiſſinnen und Canonici bey denen Collegiat . Stiff⸗
tern in dieſem Fuͤrſtenthum Halberſtatt erheiſchender

hoͤchſten Nothdurfft nach unterthaͤnigſt nicht verhal⸗
ten/ Ob zwar von dem Hochloͤbl. Chur⸗Hauſe Bran⸗

denburg / ſo lange daſſelbe dieſes Fuͤrſtenthum in

Krafft des Muͤnſter⸗ und OßnabruͤckiſchenFrieden⸗
ſchluſſes beſeſſen /wir ſamt und ſonders nicht allein

bey dem freyen Exercitio unſer Catholiſchen Reli⸗

gion / und geruhigen Beſiz aller und jeder zu unſern
bræbenden und Kloͤſtern gehoͤriger Einkuͤnfften /
ſondern auch noch ein mehrers / als das Inſtr . Pacis

de rigore erfordert / wuͤrcklich und in der That ge⸗

noſſen / und dahero gnugſame Urſache haben/ ſolches
vor dem gantzen H. R. Reich mit hoͤchſter Warheit
zu ruͤhmen/ ſo gewinnet es doch anjetzo aus verſchie⸗
denen Anzeigungen faſt das Anſehen / ob wolte dieſe
bißhero von hoͤchſtgedachtem Churhauſe ſo wol em⸗

pfundene Clemence und Hulde ſich dahero merck⸗

lich vermindern / weilen nach dem gemeinen Geruͤch⸗
te denen der Reformirten Religion und Augſpurgi⸗
ſchen Conkeſſion Zugethanen hie und dort / abſon⸗
derlich aber in E. Churfl . Durchl . Landen hart zuge⸗

ſetzet/ und nicht ſo gnaͤdig daſelbſt mit ihnen/ wie all⸗

hier mit uns / verfahren wuͤrde. Allermaſſen vor

hoͤchſtgedachteSe. Churfl. Durchl. zu Brandenburg /
unſer Gnaͤdigſter Churfuͤrſt und Herr / eben aus dieſer
Urſache bewogen worden / Dero hieſigen Halberſtaͤt⸗
tiſchen Regierung vor wenig Tagen gnaͤdigſt zu be⸗

fehlen/ daß dieſelbe alle und jede zu unſern des Ein⸗

gangs benañten Catholiſ. Dom / und andern Stiffts⸗

Præbenden und denen geſamten Prælaturen und

Kloͤſtern gehoͤrige Guͤter und Einkuͤnfften annoti -

ſren laſſen / und davon zu fernerer Verordnung

unterthaͤnigſt berichten ſolten / geſtalten dann auch

von hieſiger Regierung ſolchem Churfuͤrſtl . Befehl
gehorſamſt nachzukommen bereits der Anfang ge⸗

macht worden / und wir dannenhero in nicht gerin⸗
gen Sorgen ſtehen/ daß / wo nicht einige andere Aen⸗

derung mit uns gemacht / dennoch wenigſtens zum

Anfang die jenige Gnaden und Wolthaten / die wir

ultra diſpoſitionem Inſt rumenti Pacis von Sr .

Churfl . Durchl. bißher genoſſen / uns in kurtzem ent⸗

zogen werden doͤrfften . Solchem nach haben E.

Chürfl . Durchl . wir ſolches hierdurch unterthaͤnigſt

tion umb Chriſti willen demuͤthigſt bitten wollen /
— ,

Sie geruhen gnaͤdigſt/ dahin bedacht zu ſeyn / damit

zu unſerer und vieler andern in denen Chur⸗Bran⸗
denburgiſchen danden befindlichen reſpectivè Dom⸗
und anderer Collegiar - Stiffter / auch ſovieler Cg⸗
tholiſcher Prælatuten und Kloͤſter/ in denen Hertzog⸗
thuͤmern Preuſſen / Magdeburg / Cleve/ in denen Fuͤr⸗

ſtenthuͤmern Halberſtatt und Minden / auch in denen

Grafſchafften Marck und Ravenſtein / und anders⸗

wo ꝛc. Conſervation und Beybehaltung / wegender
Reformirten in der Pfaltz und ſonſten ein ſolch Lem⸗

perament ausgefunden werden moͤge/ damit wir und

ſo viele andere unter dem Schutz mehr hoͤchſtgedach /
ter Sr . Churfl. Durchl . zu Brandenb . wohnende Ca⸗

tholiſStaͤnde und Unterthanen die bißhero genoſſene
Lands⸗Herrl . Protection unſers gnaͤdigſten Chur⸗
fuͤrſten und Herrn noch ferner genieſſen/ derTeutſche
mit ſo vielem Blut erworbene Friede befeſtiget / und

wir und andere nicht gar vertrieben werden moͤgen .
Zu Ew . Churfuͤrſtl. Durchl . bekannten Clemence

getroͤſten wir uns hierunter gnaͤdigſter Erhoͤrung.
E. Churfl . Durchl . unterthaͤnigſt demuͤthigſte ſaͤmt,
liche Catholiſche von dem Dom⸗Capitul / Vrælaten /
Aebtiſſinnen und Canonici im Fuͤrſtenthum Hal,
berſtatt den 31 . Aug. 1700 .

Welchen aber Se . Churfl . Drl . geantwortet / daß
Sie zwar aus derſelben Schreiben verſtanden / was

ſie wegen einer vermeynten Verfolgung der Prote —

ſtirenden in ihren Landen ſich beſorget ; Sie lieſſen
aber dahin geſtellet ſeyn / warumb Chur⸗Branden ,
burg die Verzeichnuͤß der Geiſtlichen Einkuͤnfften
verordnet / jedoch koͤnnten Sie ſich nicht einbilden /
daß damit auff etwas / ſo dem WeſtphaͤliſchenFrie⸗
den / welcher dieſer geiſtlichen Guͤter und Einkuͤnfften

wegen klare Maaß gebe / zuwider abgezielet wuͤrde/
und zwar umb ſo weniger / als Sie in Ihren Chur⸗
Pfaͤltziſchen Landen und ſonſten in Religions⸗Sa⸗
chen nichts verhaͤnget/ ſo nicht in gemeldtem Weſt⸗
phaͤl . Frieden gegruͤndet/ Sie wolten dieſelbe und die

gantze vernuͤnfftige Welt ermeſſen laſſen/ ob Sie von

dem jenigen/ ſo Ihnen jetzt gedachter Frieden in Sacris
& Prophanis ausdruͤcklich zuleget / deßwegen allein

ablaſſen ſolten / auff daß Se . Churfuͤrſtl. Durchl . zu

Brandenburg / gegen die klare Verordnung ſolches
Friedens / und mit deſſelben intractiren ſichder geiſt
lichen Guͤter nicht bemaͤchtigten/ ſo waͤre auch Ihro
Liebden æ quanimitaͤt zu groß / als daß Sie die re⸗

ſultirende blame auch bey den Guarants gedachten
Weſtphaͤliſchen Friedens auff ſich ziehen wuͤrden.

Sonſten hatten auch zwey Evangeliſch⸗Lutheri⸗
ſche Prediger / PhiliypSchloſſer und George Debus ,

Er. Churſl
Durchl. vun
PfaltzAlk⸗
wort hiet
gllff

Buch von.

zwebenEr'
angel. Pre⸗/

in dem verwichenen Jahr 1699 . ein Buch heraus

gegeben / unter dem Titel : Warheit / Unſchuld und

Ehren⸗Rettung ꝛc. Es hat aber das gantze Cor -

folgendes Concluſum dawider abgefaſſet : Nach⸗
demn die beyde bekannte Pfarrer / Schloſſer und De⸗
bus , ein ſcandaloſes und mit vielen gefaͤhrlichen
Aflertis angefulltes Buch / unter dem Titul: War/

heit / Unſchuld und Ehren⸗Rettung ꝛc. heraus gege⸗

ben/ auch ſolches hin und wieder mit nicht geringer
a flectation publiq gemacht worden / und aber hie/

eroͤffnen/ und Dieſelbe in dieſer unſerer Conſtecna .

durch bey denen / welche von der Sache nicht völl⸗
gen Bericht haben / ungleiche Gedancken erreget/ und

— —

pus Evangelicum dieſes Buch hoͤchſtmißfaͤlligauff

genommen / und den 23 . 13 . Januar . dieſes Jahrs ge
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1700 , ſzwiſchen denen Evangeliſchen Staͤnden ſchaͤdliche

Trennung gemacht werden koͤnte/ auch dem Inſtru⸗

mento Pacis Weſtphal . eine verkehrte Deutung
darinn gegeben / folglich die Fundamenta der Si⸗

cherheit in Religions ⸗Sachen angegriffen werden ;

Als hat man auff Seiten des Corporis Evangeli—
corum ſich gemuͤſſiget befunden / das hierob fuͤhrende
Mißfallen an Tag zulegen / und maͤnniglich zu war⸗

nen / ſich durch die in beſagtem Buch enthaltene

Denckwuͤdiger Geſchichte.
de ſowol vor ſie / als die Edangeliſch⸗Reformirte / 1700 ,

nach Anbtetung der Pactorum puhlicorum durch

bißherige amĩicable Negotiationes heſorgt geweſen
waͤre / auch fernerweit ſeyn wuͤrde .

Es iſt auch nach der Zeit eine eigene Beanttvor⸗Beantwet⸗
tung unter dem Titul eines Sendſchreibens und da⸗tung voran⸗

bey gefuͤgter Anmerckungen uͤber gedachtes Buch⸗ feglans
lein publiq gemachet werden / darin der Verferti⸗von Scdu

ſchaͤdliche Principia nicht præveniren zu laſſen/ zu⸗
malen ein Evangeliſches Corpus weit beſſer von der

eigentlichen Beſchaffenheit der Sache inttruiret .
Ubrigens bleibet zu der gnaͤdigſten Herren Princi -
palen / Obern und Committenten Diſpoſition
ausgeſtellet / was dieſelbe wegen obbetneldterSchrifft
ferner in ihren Landen zu verfuͤgen dienſam erach⸗
ken moͤchten .

Als auch dieſelbe hierauff den 27 . 17 . Febr . ein

beſonderes Schreiben an das Evangeliſch⸗Lutheri⸗
ſche Corpus abgehen laſſen / ſo iſt den 24 . April
von den geſampten Evangeliſchen ein abermaliges
Concluſum ihrenthalben abgefaſſet worden / welches

alſo lautet : Nachdem die beyden Chur⸗Pfaͤltziſchen
Conſiſtorial - Raͤhte und Pfarrer / Herr M.

Schloſſer / und Herr Debus , ein Schreiben de

dato den 17 . 27 . Febr . des jetzo lauffenden Jahrs
an die Geſandtſchafften der Evangeliſch⸗Lutheriſchen
Reichs⸗Staͤnde abgelaſſen / und aber auß demſelben
klaͤhrlich erſcheinet / daß nur beſagte beyde Herrn
Conſiſtoriales der ſaͤmmtlichen Evangeliſchen
Chur⸗Fuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde einig und al⸗

lein zur Conſervation des Religions - und Weſt⸗
phaͤliſchen Friedens abzielende bißherige Handlung
unverantwortlicher Weiſe angetaſtet / ſelbige mit

ungegruͤndeten Imputationen graviret / zwiſchen
denen Evangeliſch⸗Lutheriſchen und Reformirten /

ſo doch zu Auffrechthaltung der Frieden⸗Schluͤſſe
vor einen Mann ſtehen / ſchaͤdliche Separation zu
machen gemeinet / und in der That mehr auff Ne⸗

ben⸗Dinge als auff Haupt⸗Sachen ihr Abſehen rich⸗
ten ; alſo iſt nach reiffer Uberlegung / auch beſchehe⸗
ner Communication dieſes eingelangten Schrei⸗
bens an die Evangeliſch⸗Reformirte Geſandtſchaff⸗
ten / die einmuͤhtige Meynung des geſammten Cor⸗

poris dahin gangen / daß offtermeldtes Schreiben
obangefuͤhrter und anderer hoͤchſtbewegender Urſa⸗
chen halber / ohne Læſion der hohen Herrn Princi⸗

palen Reſpects , nicht bey denen Actis zu behalten /
ſondern unverzuͤglich wieder zuruͤck zu geben ſeye/
mit der Bedeutung / daß ſie/ die beyde Herrn Geiſt⸗
liche kuͤnfftighin beſſer auff den Grund der Sache ſe⸗
hen/ keiner Interpretation des Inſtrumenti Pacis

oder eigenen Urtheils uͤber andere Acta publica ſich
anmaſſen / in Terminis einer rechtmaͤſſigen Theo -

logiſchen Defenſion derer ihnen anvertraueten Ge⸗
meinden bleiben / und wie ſie mit Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden des Reichs und deren Geſandten
zu reden haben/ ſich beſſer beſcheiden moͤchten . Da
hingegen an Seiten des Evangeliſchen Corporis
man ſie / auff ihr geziemendes Anmelden / jederzeit
willlg hoͤren / und ihnen nach befindenden Dingen
an Hand gehen wuͤrde. Wie man dann denen

Evangeltſch⸗Lutheriſchen in der Pfaltz dasjenige /
was ihnen dem Keligions - und Weſtſphaͤl. Frieden

ger derſelben / Seduſtus Wilhelm Wiſſenbach / ge⸗lio Wil⸗
weſener Chur⸗Pfaͤltziſch. Kirchen⸗Raht / in derVor⸗fnbuch

rede erinnert / daß der Aurorum intention dahin
gienge / nebſt offenbahr bezeigten Stuclti complacen -
di und eigener Ehr / und Nutzens Begierlichkeit / umb

mit Reichs kundigen Unwarheiten die Reformirte
bey ihrer jetzigen dands⸗Herrſchafft in Ungnaden zu
ſetzen : Die ihnen wieder dieſelbe beygemeſſene Facta

verhielten ſich nicht ſo/ dafern aber ja eine und andere

particuliere Begebenheit bey den bißherigen Be⸗

draͤngnuͤſſen der Reformirten ſich ſolte zugetragen
haben / welches jedoch nicht zugeſtanden wuͤrde/ ſo
approbire man ſolches nicht / es waͤre aber auch
weder Chriſtlich noch wohl gethan / auff eine ſolche
in der Apologie von denenſelben gebrauchte Weiſe /
die ſaͤmptliche Reformirte in der Pfaltz bey deren ohne
dem bekannten Zuſtande bey der Hohen Lands⸗Herr⸗
ſchafft in Verdacht / mithin in groͤſſere Ungelegen⸗
heit und Gefahr zu ſetzen : Ingleichen haͤtten Sie
die alte lange Zeit in dem 16ten Seculo paffirte
Sachen unzeitig wieder von neuem auffgewaͤrmet /

dabey ſich aber nicht geſcheuet / ſolcher Unwarhetten
und Verſtuͤmmelung in Erzehlung der Hiſtorie ſich
hin⸗und wieder zugebrauchen / wovon doch das Ge⸗
gentheil und der Sache andere Bewandnuͤß/ nicht
nur auß bewaͤhrten PfaͤlziſchenHiſtoricis , ſondern
alch ſelbſten auß Evangeliſch⸗Lutheriſchen Scripto⸗
ribusbekannt waͤre: Sie waͤren die Veraͤnderungen
unter Churfuͤrſt Ludovico V. und welcher geſtalt
vorhero das Reformirte KirchenWeſen von
Frider . III . in der Pfaltz eſtabliret worden / vorbey
gegangen / und haͤtten hingegen nur dasjenige / ſo
ſich unter dem Chur⸗Adminiſtratore Joh . Cafi -
mico zugetragen / und zwar ſehr odioſs und ver⸗

kehrt erzehlet. Auff gleiche Weiſe haͤtten ſie fort gefah⸗
ren/ uͤber die unter der letzt⸗ verſtorbenen Reformir⸗

ten Churfuͤrſten / Weil . Carl Ludwigs / und Carlen
Durchl . Durchl . Chriſtmildeſter Gedaͤchtnuß Re⸗

gierung erlittene Torten und Bedruͤckungen groſſe
Klagen zufuͤhren/ ſcheueten ſich auch endlich nicht/ jezt
höͤchſtbeſagte Reformirte Chur⸗Füͤrſten / gegen allen

denſelben ſchuldigen Keſpect , ſo gar dem abtruͤnni⸗

gen und verfolgeriſchen Kaͤyſer Juliano zu verglei⸗
chen : Dahergegen bekannt waͤre/ was geſtalt unter

obhoͤchſt gedachten beyden Reformirten Chnrfuͤrſten
die vornehmſte Miniſtri , als Groß⸗Hofmeiſter und

Ober⸗Marſchal / wie auch ſonſten in Geheimten Sa⸗
chen / Regierung / Hof⸗Gerichte/ Krieges Raht und
der Rent⸗Kam̃er / ingleichen bey dand⸗Bedienungen
und ſelbſten bey Verwaltungs⸗Corporibus Evan⸗
geliſch⸗ Lutheriſche beſtelt geweſen / auch andere Be⸗
neficia denen Evangeliſch⸗Lutheriſchen zugewendet /
und ihnen nicht anders als denen Reformirten glei⸗
cher Schutz und Juttitz ertheilet worden / wie eben⸗

Gemäß zugtenge / gern goͤnnete/ und zu ſolchem En⸗
falls notoriſch / und noch vornehme Raͤhte und an⸗
dere Bediente in⸗ und auſſer der Pfaltz bey Leben /

welche
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gen uͤberfluͤſſig zu wiederlegen ſtuͤnden . Er wuͤrde

aber doch bey der Apologie eins und anders ſpe⸗

SYTiäcchenen der Frantzoſen in den Mom⸗

pelgardiſchen vier ſouverainen Herrſchafften
lamont , Bericourt , Chatelet und Cleremont

vergroͤſſerten ſich nicht allein dahin / daß ſie die Sou⸗

verainité des Herrn Hertzogen Durchl . diſputir -
lich machten / und derſelben Einwohner mit groſſer
Laſt beleget/ ſondern auch der Pabſt uͤber die geiſtliche

dem er das zu Blamont gehoͤrige Priorat Panne⸗

maire einem Canonico von Biſantz / Bouttechu

genannt / gegeben /welchen auch der Koͤntg in Franck⸗
reich und das Parlement zuBiſantz beſtaͤtiget: Uber

dieſes prætendirten die Catholiſche das nahe bey
Monmpelgard gelegene Kloſter Bechamps , und wol⸗

ten das vor ungefaͤhr 10. Monaten gewaltthaͤtighin⸗

ſweg genommene Fuͤrſtl . Collegium mit Muͤnchen

beſetzen; Nicht weniger ſchrieb der Ertz⸗Biſchoff von
Biſantz unterm 15 . 5. Jan . an des Herrn Hertzogs
Leopold Eberhard Durchl . daß er die Koͤnigl. Ordre /
etliche Catholiſche Prleſter allda einzuſetzen/ nicht laͤn⸗

ger auffſchieben koͤnte/ mit dem Beyfugen / Se. Hoch⸗

fuͤrſtl. Durchl . moͤchten ſolche Ordre ſtellen / damit

keine Widerſetzung zu befahren ; Welchem nach ſich
denn auchetlicheFrantzoͤſiſcheTrouppen in der Fran⸗

che Comte zuſammen gezogen / dieſes zu exequi⸗
ren / und langten den 6. Junii 5. Compagnien Dra⸗
gouner zu Hericourt an / welche ſich der Stadt und

Kirche mit Gewalt bemeiſterten / bey den Buͤrgern
ſich einquartirten / und denſelben allen Uberlaſt zu⸗

fuͤgten/ in dem Chor ihrer Kirchen den Catholiſchen
Gottesdienſt einfuͤhrten/ Proceſſiones in der Stadt

anſtellen ohne daß jemand ein Wort dargegen ſa⸗
gen doͤrffen / der Evangeliſche Predtger muſte dem

Catholiſchen ſein Hauß einraumen / und die Buͤrger
endlich / umb groͤſſer angedrohetes Ungluͤck zu ver⸗

meyden / die Einfuͤhrung der Catholiſchen Religion
bey ihnen einwilligen / worauff den 10 . Junii die

Soldaten wieder abmarſchiret / den Buͤrgern jedoch
ihr Gottesdienſt zugleich auch erlaubet worden . Zu
Montecheroux in der Herrſchafft Blamont , S.

Maurice in der Herrſchafft Chatelet , auch Colom -

biere und Buillon haben ſie es eben ſo gemacht / und
die Compagnien⸗weiſe dahin geſchickte Dragouner
auff Diſcretion daſelbſt leben laſſen . Zu Brevel -
lier ward gleichfalls die Kirche erbrochen/ und alles /
was ſie daſelbſt gefunden/ gepluͤndert und hinweg ge⸗

ſchleppet . Und weil dieſer harten Proceduren hal⸗
ber die Einwohner bewogen / die Frantzoſen zu fra⸗

gen / ob ſie von ihrem Koͤnige Ordre haͤtten / derge —

ſtalt mit ihnen umbzugehen / auch dabey verlanget /
daß ſie ihnen ſolche Ordre vorzeigen moͤchten / weil

Beſchreibung

1700 , welche ſolches allenfalls attettiren koͤnnten / waͤreften imputiret werden wolte / ob waͤren ſelbige Ur,
auch ſelbiges noch vielen von der Zeit vorhandenen ſache daran / daß die beyderſeits vorgeweſene Con .

rechtſchaffenen Evangeliſch⸗Lutheriſchen Untertha / lerence fruchtloß abgelauffen / ſo waͤre ſolches eben⸗

nen bekannt ; wodurch dann dieſe von denen Herrn falls eine in facto ohnerfindliche Auflage : Dieſem
Apologiſten angegebene Torten und Bedruckuneſfolgen die particuliere Anmerckungen uͤber jedwe⸗

ciale mit Anmercken / und die Unwarheit mehrers laſſen worden .

erlaͤutern .

Einiger andern Geiſtl . und Weltl . Fuͤrſten Geſchichte,

Was im uͤbrigen auch denen Reformir⸗

Je in dem verwichenen Jahre angefangene

Stifftungen daſelbſt zu dilponiren angefangen / in⸗
der Keunion eingeſetzt worden / bey denſelben nach/

Geiſt und Weltl Fuͤrſten —

— —

de abſonderliche Paſſage gemeldten Vuͤchleins/
welche des G. L. ſelbſt beliebigen Uberleſung uͤber⸗

ren / ſo entſtund hieruͤber ein harter Wortwechſel / und
kam es zuletzt gar zu einem Handgemenge / worinn

die Bauren den Kuͤrtzern gezogen / indem deren etliche

todt geſchoſſen/ etliche bleſſirt / die uͤbrige gefaͤnglich
nach Hericourt gefuͤhret/ und 15 . Haͤuſer ausge⸗
pluͤndert worden . Ingleichem langte ein Franzzoͤ
ſiſcher Abt in dem Zweybrůckiſchenan / umb daſelbſt/
wie auch in dem Rheingraͤfl . und Pfaltz⸗Birckenfel ,
diſchen Orten / wo die Catholiſche Prieſter zur Zeit

zuforſchen / ob thnen in ihrem Exercitio Keligionis
einiger Eintrag geſchehe/ der auch von jedem Catho/
liſchen wegen der von dem Koͤnig ihm zu bezah/
len verordneten Beſoldung ein Certiticat mitge /
nommen.

Als auch der Magiſtrat zu Speyer den Refor⸗Zu eynm
mirten die Freyheit verſtattet / (hren oͤffentlichenGot,Aßenn
tesdienſt zu halten / und zu dem Ende eine eigene Kir⸗das Eeer

che ſamt Pfarr · und Schulhaͤuſern anzubauen ſo ha citiumke

ben ſelbige am Neuen⸗Jahrstage dieſes Jahrs da/isons
ſelbſt mit oͤffentlichem EKercitio des Gottesdienſts

em .

in Beyſeyn etlicher Raths / Deputirten den Anfangn
gemachet. 4

Den 30 . April . iſt Se . Fuͤrſtl. Durchl . Herr gürſen an
Wilhelm Hyacinth von Naſſau⸗Siegen zu Siegen 150
angelanget / und vom Rath und Buͤrgerſchafft ge/Wübeln ,

buͤhrend empfangen worden / welchem nach dann den hunt
3. Maji in der Schloß⸗Capelle eine Muſicaliſchee
Meſſe gehalten worden / und hierauff die allgemeine
Huldigung geſchehen / wobey Se. Durchl. ſelbſten
eine wolgeſetzte Rede gehalten / und demnaͤchſt alle

Cavaliers , Dames , Raͤthe/ Geiſtliche und Beamte

herrlich traetiren laſſen .
Den 22 . Jun . Nachmittage zwiſchen 2. und z.

Uhr iſt Herr Placidus , Abt des Hochfuͤrſtl. Stiffts
Fulda / buͤrtig aus dem Adelichen Hauſe von Droſt
in Weſtphalen / und A. 1678 . den 4 . Jan . ertwaͤh⸗
let / nach ausgeſtandener achttaͤgigen Kranckheit To⸗

des verblichen : An deſſen Stelle den 1. Julii Herr
Adalbertus von Schleifraß / bey dem Hochfuͤrſtl .

Stiffte Fulda Capitular und Dom⸗Dechant / auch
Probſt zu St . Andreas⸗Berg / erwaͤhlet worden .

Mit denen gleichfalls in dem vortgen Jahre be⸗

ruͤhrten Mißhelligkeiten zwiſchen Heſſen⸗Darmſtatt
und Heſſen⸗ Homburg Hochfl . Durchl . Durchl . blieb

es auch noch bey dem vorigen / und antwortete Heſſen/
Homburg auff den Punct wegen der Einquartirung /
daß ſolcher vermoͤge des alten Keceſſes dahin zu re⸗

ſtrineiren waͤre : r . Daß ſolche nicht von eigenen/
ſondern fremden Soldaten / und zwar wann es die

hoͤchſte Nothwendigkeit erfordert / zu verſtehen waͤte,

2. Wegen der geforderten Contribution ward ge⸗

antwortet / daß Homburg vermoͤgedes leßten Kecel⸗

Abt bon
Fulda
ſlirbt.

Neuler Abt
erwaͤhlt.

Mißhellig⸗
keit zwiſchen
Heſſt l⸗
Varmſtatt
und Heſſeſ⸗
Homburg.

ſiewidrigen Falls genoͤthigetwuͤrden ſich zu weh⸗
ſes
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